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Erster Abschnitt

Friedhöfe und Feuerbestattungsanlagen

§ 1

Friedhofszweck

Friedhöfe dienen der Bestattung und
der Pflege der Gräber im Andenken an
die Verstorbenen.

§ 2

Friedhöfe der Gemeinden

(1) Das Friedhofswesen obliegt den
Gemeinden als Selbstverwaltungsangele-
genheit. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben
können sie sich Dritter bedienen.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet,
Friedhöfe anzulegen, zu unterhalten und
zu erweitern, wenn hierfür ein öffentli-
ches Bedürfnis besteht.

(3) Sie regeln die Benutzung der Fried-
höfe nach Maßgabe dieses Gesetzes
durch Satzung (Friedhofsordnung). Es sol-
len von Gestaltungsvorschriften ausge-
nommene Friedhofsteile geschaffen wer-
den.

(4) Auf den Friedhöfen ist die Bestat-
tung der Einwohnerinnen und Einwohner
sowie der Personen zu gestatten, die in-
nerhalb der Gemeinde verstorben sind.
Dies gilt auch für frühere Einwohnerin-
nen und Einwohner, die zuletzt in einem
Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrich-
tung außerhalb der Gemeinde gelebt ha-
ben.

(5) Sind innerhalb des Gemeindege-
biets nur Friedhöfe von Kirchen, Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaf-
ten vorhanden und entspricht die Bestat-
tung auf einem solchen Friedhof nicht
dem Willen der verstorbenen Person oder
ihrer Angehörigen, so ist die Bestattung
auf dem Friedhof einer benachbarten Ge-
meinde zu gestatten.

(6) Den Kirchen, Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften steht es frei,
im Rahmen dieses Gesetzes bei Bestat-
tungen und Totengedenkfeiern entspre-
chend ihren Ordnungen und Bräuchen zu
verfahren.

§ 3

Friedhöfe der Kirchen, Religions- und
Weltanschauungsgemeinschaften

(1) Kirchen, Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind,
können zur Bestattung ihrer Mitglieder
Friedhöfe in eigener Verwaltung anlegen,
unterhalten und erweitern.
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(2) Wenn ein anderer zur Bestattung
geeigneter Friedhof innerhalb des Ge-
meindegebiets nicht vorhanden ist, ist auf
diesen Friedhöfen auch die Bestattung
Verstorbener zu gestatten, die keiner oder
einer anderen Kirche, Religions- oder
Weltanschauungsgemeinschaft angehört
haben.

(3) Bestattungs- und Totengedenkfei-
ern sowie die Grabmalgestaltung dürfen
das religiöse oder weltanschauliche Emp-
finden des Friedhofsträgers nicht verlet-
zen.

§ 4

Friedhofszwang

(1) Verstorbene sind auf öffentlichen
Friedhöfen zu bestatten.

(2) Die Bestattung außerhalb öffentli-
cher Friedhöfe kann nur erlaubt werden,
wenn dies mit Rücksicht auf besondere
persönliche oder örtliche Verhältnisse ge-
rechtfertigt erscheint, das vorgesehene
Grundstück zur Bestattung geeignet und
die ordnungsmäßige Grabpflege mindes-
tens für die Dauer der Ruhefrist (§ 6 
Abs. 2) gesichert ist. Die Erlaubnis kann
mit Auflagen verbunden werden. Erlaub-
nisbehörde ist das Regierungspräsidium
Kassel.

§ 5

Anlegen und Erweitern von Friedhöfen

(1) Friedhöfe dürfen neu angelegt oder
erweitert werden, wenn

1. der Friedhofszweck (§ 1) gewahrt ist,

2. Erfordernisse der Landesplanung und
des Städtebaus nicht entgegenstehen
und

3. außer bei nur geringfügigen Erweite-
rungen die Friedhofsfläche durch Be-
bauungsplan festgesetzt ist.

(2) Friedhöfe müssen nach ihrer örtli-
chen Lage, ihrer Bodenbeschaffenheit
und ihrer baulichen Gestaltung den ge-
sundheitlichen und kulturellen Belangen
der Bevölkerung sowie den Belangen des
Umweltschutzes, insbesondere des Ge-
wässerschutzes, Rechnung tragen. Sie
müssen umfriedet und als Friedhöfe er-
kennbar sein.

(3) Vor der Entscheidung über das An-
legen und Erweitern von Friedhöfen ist
ein bodenkundliches Sachverständigen-
gutachten zur Einhaltung der Anforde-
rungen des Abs. 2 einzuholen. Das Gut-
achten soll einen begründeten Vorschlag
zur Dauer der Ruhefristen (§ 6 Abs. 2)
enthalten.

(4) Auf größeren Friedhöfen soll in der
Regel eine Leichenhalle vorgesehen wer-
den.

§ 6

Grabstätten und Ruhefristen

(1) Grabstätten müssen so beschaffen
sein, dass die menschliche Gesundheit
durch die Verwesung nicht gefährdet
werden kann.

(2) Die Fristen, in denen eine Grabstät-
te nicht erneut belegt werden darf (Ruhe-
fristen), sind unter Berücksichtigung der
Verwesungsdauer nach den im Einzelfall
gegebenen Boden- und Grundwasserver-
hältnissen festzusetzen, betragen jedoch
mindestens 15 Jahre.

§ 7

Schließung und Entwidmung der
Friedhöfe

(1) Friedhöfe oder Friedhofsteile dür-
fen nach ihrer Schließung (Verbot weite-
rer Bestattungen) frühestens mit Ablauf
sämtlicher Ruhefristen entwidmet und an-
deren Zwecken zugeführt werden.

(2) Schließung und Entwidmung sind
öffentlich bekannt zu machen.

(3) Friedhöfe oder Friedhofsteile, die
eine Kirche, Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft nach § 3 in eigener
Verwaltung unterhält, ohne Eigentümerin
des Friedhofsgrundstücks zu sein, dürfen
nur mit deren Zustimmung anderen
Zwecken zugeführt werden. Versagt sie
ihre Zustimmung, so hat sie den Eigentü-
mer für die hierdurch eintretenden Ver-
mögensnachteile zu entschädigen.

(4) Die Entschädigung bemisst sich
nach dem Betrag, der erforderlich ist, um
ein anderes Grundstück entsprechend zu
benutzen oder zu gebrauchen. Der Ei-
gentümer kann anstelle der Entschädi-
gung nach Satz 1 gegen Übertragung des
Grundstückseigentums eine Entschädi-
gung in Höhe des Verkehrswertes for-
dern, den das Grundstück hätte, wenn es
anderen Zwecken zugeführt werden
könnte. Die Entschädigungspflicht ent-
fällt, soweit der Eigentümer aus einem
besonderen Rechtsgrund verpflichtet ist,
das Grundstück für den Friedhofszweck
zur Verfügung zu stellen.

(5) Aus zwingenden Gründen des öf-
fentlichen Interesses kann das Regie-
rungspräsidium Kassel Friedhöfe oder
Friedhofsteile nach Anhörung des Fried-
hofsträgers schließen und Umbettungen
anordnen, ohne an Ruhefristen gebunden
zu sein.

(6) Die Inhaberinnen oder Inhaber von
Nutzungsrechten sind für Vermögens-
nachteile durch Maßnahmen nach Abs. 5
zu entschädigen. Entsprechendes gilt für
Vermögensnachteile des Friedhofsträgers,
soweit er nicht ohnehin zur Anlage oder
Erweiterung von Friedhöfen verpflichtet
ist. Zur Leistung der Entschädigung ist
das Land oder, wenn durch die Maßnah-
men eine Dritte oder ein Dritter begüns-
tigt wird, die oder der Begünstigte ver-
pflichtet. Abs. 4 gilt entsprechend.
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§ 8

Errichtung und Betrieb von
Feuerbestattungsanlagen

(1) Feuerbestattungsanlagen müssen
so beschaffen sein und so betrieben wer-
den, dass keine Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung, insbesonde-
re für die Gesundheit und die Belange
der Strafrechtspflege, zu befürchten sind
und die Würde der Verstorbenen und das
sittliche Empfinden der Allgemeinheit
nicht verletzt werden.

(2) Für die Feuerbestattungsanlage
muss eine Leichenhalle vorhanden sein,
in der die Verstorbenen vor der Einäsche-
rung untergebracht werden können.

(3) Feuerbestattungsanlagen sollen nur
auf Friedhöfen oder auf Flächen errichtet
werden, die im Bebauungsplan geson-
dert dafür ausgewiesen sind.

Zweiter Abschnitt

Bestattung

§ 9

Schutz der Gesundheit und der Totenruhe

Leichen sind so zu behandeln, einzu-
sargen, zu befördern und zu bestatten,
dass die menschliche Gesundheit nicht
gefährdet werden kann, keine Gefahren
für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere für die Belange der
Strafrechtspflege, zu befürchten sind, die
Würde der Verstorbenen und das sittliche
Empfinden der Allgemeinheit nicht ver-
letzt werden und die Totenruhe nicht
mehr als unumgänglich gestört wird.

§ 10

Pflicht zur Leichenschau

(1) Vor der Bestattung muss eine Lei-
chenschau (§ 12) durchgeführt werden.
Am Auffindungsort soll die Leiche vor der
Leichenschau und während einer Unter-
brechung der Leichenschau nicht verän-
dert oder verlagert werden.

(2) Jede niedergelassene Ärztin und
jeder niedergelassene Arzt ist auf Verlan-
gen zur Vornahme der Leichenschau ver-
pflichtet. Gleiches gilt für Ärztinnen und
Ärzte von Krankenhäusern und sonstigen
Anstalten für Sterbefälle im Krankenhaus
oder in der Anstalt. Sind Anhaltspunkte
dafür vorhanden, dass der Tod in ursäch-
lichem Zusammenhang mit einer ärztli-
chen Maßnahme eingetreten ist, darf die
Ärztin oder der Arzt, die oder der diese
Maßnahme veranlasst oder durchgeführt
hat, die Leichenschau nicht durchführen.

(3) Im Rettungsdienst eingesetzte
Notärztinnen oder Notärzte sind während
ihres Einsatzes nicht zur Vornahme der
Leichenschau verpflichtet. Sie haben je-
doch den Tod festzustellen, eine vorläufi-
ge Todesbescheinigung nach dem Muster
der Anlage 6 auszustellen und unter den

Voraussetzungen des Abs. 6 eine Unter-
richtung der Polizei zu veranlassen.

(4) Die Leichenschau ist von einer Ärz-
tin oder einem Arzt des für den Sterbe-
oder Auffindungsort zuständigen Ge-
sundheitsamts durchzuführen, wenn

1. keine andere Ärztin oder kein anderer
Arzt die Leichenschau vornimmt oder

2. das Gericht, die Staatsanwaltschaft
oder eine Polizeidienststelle hierzu
auffordert.

(5) Angehörige, Hausgenossinnen oder
Hausgenossen und Pflegepersonen der
verstorbenen Person, Ärztinnen oder Ärz-
te, die die verstorbene Person behandelt
haben, sowie Personen, die beim Tod an-
wesend waren, sind auf Verlangen der
Ärztin oder des Arztes, die oder der die
Leichenschau durchführt, verpflichtet, die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(6) Die Ärztin oder der Arzt, die oder
der die Leichenschau durchführt, hat un-
verzüglich die zuständige Dienstelle der
Vollzugspolizei zu benachrichtigen, wenn
unklar ist, ob die verstorbene Person ei-
nes natürlichen Todes gestorben ist, sich
Anhaltspunkte für einen nicht natürli-
chen Tod ergeben oder es sich um die
Leiche einer oder eines Unbekannten
handelt. Sofern die Fortführung der Lei-
chenschau die polizeilichen Ermittlungen
behindern könnte, ist die Leichenschau
zu unterbrechen.

§ 11

Schutzmaßnahmen bei
Ansteckungsgefahr

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass
die verstorbene Person im Zeitpunkt ihres
Todes mit einer nach § 6 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2407), meldepflichtigen oder einer an-
deren, ähnlich schweren, übertragbaren
Krankheit infiziert war, benachrichtigt die
die Leichenschau durchführende Ärztin
oder der sie durchführende Arzt unver-
züglich das örtlich zuständige Gesund-
heitsamt.

(2) In diesen Fällen kennzeichnet die
Ärztin oder der Arzt die Leiche und trifft
die zum Schutz der mit ihr möglicherwei-
se in Berührung kommenden Personen
erforderlichen vorläufigen Maßnahmen.

(3) Die vorstehenden Pflichten gelten
auch für Notärztinnen und Notärzte, die
keine Leichenschau durchführen. Diese
genügen ihrer Meldepflicht, wenn sie die
Benachrichtigung des Gesundheitsamts
durch die Rettungsleitstelle veranlassen.

§ 12 

Leichenschau

(1) Leichenschau ist die durch eine
Ärztin oder einen Arzt durchzuführende
Untersuchung der verstorbenen Person
zum Zwecke der Feststellung des Todes,
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des Todeszeitpunktes oder – falls dies
nicht möglich ist – des Todeszeitraums,
der Todesart (natürlicher oder nicht natür-
licher Tod) und der Todesursache.

(2) Als nicht natürlich ist ein Tod anzu-
nehmen, der durch Selbsttötung oder
durch ein plötzliches, unvorhergesehenes,
äußeres Ereignis (Unfall) herbeigeführt
wurde oder der auf Einwirkung von frem-
der Hand beruht.

(3) Die Leichenschau ist an dem Ort
durchzuführen, an dem die verstorbene
Person gefunden wurde. Dies gilt nicht,
wenn die Durchführung der Leichen-
schau an diesem Orte nicht angemessen,
nicht zumutbar oder nicht möglich ist. Der
Ärztin oder dem Arzt ist das Betreten von
Grundstücken und Räumen zur Durch-
führung der Leichenschau zu gestatten.
Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der
Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes,
Art. 8 der Verfassung des Landes Hessen)
wird insoweit eingeschränkt.

(4) Bei der Leichenschau sind die Re-
gelungen der Anlage 1 „Durchführung
der Leichenschau“ sowie die Anlagen 2
und 3 anzuwenden.

(5) Die Feststellungen bezüglich der
Todesart und Todesursache sind durch ei-
ne andere Ärztin oder einen anderen Arzt
des für den Sterbeort oder den Ort der
Einäscherung zuständigen Gesundheits-
amtes oder eine Ärztin oder einen Arzt,
die oder der an einer Fort- oder Weiterbil-
dung mit Erfolg teilgenommen hat, durch
die die für die gerichtliche Leichenschau
erforderlichen Kenntnisse vermittelt wer-
den, in einer zweiten Leichenschau zu
überprüfen, wenn eine Feuerbestattung
beabsichtigt ist. Die Bescheinigung über
die zweite Leichenschau ist nach dem
Muster der Anlage 4 auszustellen.

(6) Lassen sich auch durch die zweite
Leichenschau Zweifel an der Todesursa-
che nicht beseitigen, ist die Leiche zu ob-
duzieren. Die Obduktion darf nur von
oder unter Aufsicht von ärztlichen Perso-
nen vorgenommen werden, die die Aner-
kennung zum Führen der Gebietsbe-
zeichnung Pathologie oder Rechtsmedizin
besitzen.

§ 13

Sorgepflichtige Personen

(1) Die Angehörigen der verstorbenen
Person sind verpflichtet, umgehend die
zum Schutz der Gesundheit und der To-
tenruhe erforderlichen Sorgemaßnahmen
(§ 9) sowie die Leichenschau (§§ 10, 12)
zu veranlassen.

(2) Angehörige im Sinne dieses Geset-
zes sind der Ehegatte oder der Lebens-
partner nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I 
S. 266), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), so-
wie Kinder, Eltern, Großeltern, Enkel und
Geschwister, Adoptiveltern und -kinder.

(3) Hat die verstorbene Person im Zeit-
punkt ihres Todes in einem Krankenhaus,

einem Heim, einer Sammelunterkunft, ei-
ner Pflege- oder Gefangenenanstalt oder
einer ähnlichen Einrichtung gelebt und
sind Angehörige innerhalb der für die Be-
stattung bestimmten Zeit nicht aufzufin-
den, sind auch die Leiterin oder der Leiter
dieser Einrichtung oder deren Beauftragte
verpflichtet, die Maßnahmen nach Abs. 1
zu veranlassen.

(4) Sind weder Angehörige noch Per-
sonen nach Abs. 3 vorhanden oder in der
Lage, Sorgemaßnahmen zu veranlassen,
so hat der örtlich zuständige Gemeinde-
vorstand die nach Abs. 1 erforderlichen
Maßnahmen zu veranlassen.

(5) Kommen die in Abs. 2 und 3 ge-
nannten Personen ihrer Verpflichtung
nicht oder nicht rechtzeitig nach, gilt § 8
des Hessischen Gesetzes über die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674).

§ 14

Bestattungsart

(1) Die Bestattungsart richtet sich nach
dem Willen der verstorbenen Person.

(2) Ist der Wille der verstorbenen Per-
son über die Bestattungsart nicht be-
kannt, so haben die Angehörigen (§ 13
Abs. 2), soweit sie geschäftsfähig sind,
diese zu bestimmen. Als Angehörige im
Sinne dieser Bestimmung gelten auch die
oder der Verlobte.

(3) Bestehen unter den Angehörigen
Meinungsverschiedenheiten über die Be-
stattungsart, so geht der Wille des Ehe-
gatten oder des Lebenspartners nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz demjenigen
der Verwandten, der Wille der Kinder
dem der übrigen Verwandten, der Wille
näherer Verwandten dem der entfernte-
ren Verwandten oder der oder des Ver-
lobten vor.

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten
unter Angehörigen gleichen Grades, bei
Verstorbenen ohne Angehörige und in
den Fällen des § 13 Abs. 3 bis 5 entschei-
det der Gemeindevorstand des Sterbeorts
unter Berücksichtigung der Umstände des
Falles über die Bestattungsart.

§ 15

Beschaffenheit der Särge

(1) Für die Aufbewahrung in einer Lei-
chenhalle und die Beförderung der Lei-
che ist ein fester, gut abgedichteter Sarg
zu benutzen.

(2) Bei der Überführung der Leiche
von einer Gemeinde nach einer anderen
ist ein widerstandsfähiger verschlossener
Metallsarg oder ein fester, gut abgedich-
teter Holzsarg zu benutzen, dessen Boden
gegen das Durchdringen von Leichenflüs-
sigkeit geschützt ist.

(3) Für die polizeiliche Bergung von
Leichen ist ein Transportsarg zu benutzen.
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§ 16

Bestattungsfristen

(1) Leichen sind frühestens 48 Stunden
und nicht später als 96 Stunden nach dem
Eintritt des Todes zu bestatten. Dies gilt
auch für die Bestattung tot geborener
Kinder, die nach Ablauf des sechsten
Schwangerschaftsmonats geboren wor-
den sind. In Gemeinden, in denen an
Sonnabenden, an Sonn- oder Feiertagen
eine Bestattung nicht durchgeführt wird,
bleiben diese Tage bei der Berechnung
der Höchstfrist außer Ansatz, sofern nicht
der Gemeindevorstand eine frühere Be-
stattung anordnet. Die Höchstfrist kann
überschritten werden, wenn durch techni-
sche Vorkehrungen sichergestellt ist, dass
gegen die spätere Bestattung keine ge-
sundheitlichen Bedenken bestehen. 

(2) Der Gemeindevorstand kann – in
der Regel nach Anhörung des Gesund-
heitsamts – eine vorzeitige Bestattung an-
ordnen, wenn

1. die verstorbene Person an einer in § 11
Abs. 1 aufgeführten Krankheit litt oder
der Verdacht einer solchen Krankheit
besteht,

2. der Todesfall in dem Verbreitungsge-
biet einer in epidemischer Form aufge-
tretenen Krankheit im Sinne der Nr. 1
eingetreten ist oder

3. die Verwesung der Leiche so weit fort-
geschritten ist, dass die Bestattung mit
Rücksicht auf gesundheitliche Erfor-
dernisse nicht länger hinausgeschoben
werden kann.

Der Gemeindevorstand kann ferner eine
vorzeitige Bestattung zulassen, wenn die
Verwesung der Leiche so weit fortge-
schritten ist, dass ein Scheintod nicht
mehr in Betracht kommen kann und dies
von einem Arzt schriftlich bestätigt wor-
den ist.

(3) Die Fristen des Abs. 1 gelten auch,
wenn eine Angehörige oder ein An-
gehöriger die Bestattung eines tot gebore-
nen Kindes, das vor Ablauf des sechsten
Schwangerschaftsmonats geboren wor-
den ist, oder eines Fötus veranlasst.

(4) Die Bestattungsfrist kann verkürzt
werden, wenn Glaubensregelungen dies
verlangen und die Voraussetzungen des
Abs. 2 Satz 2 vorliegen.

§ 17

Benutzung von Leichenhallen

(1) Steht eine öffentliche Leichenhalle
zur Verfügung, so ist die Leiche spätes-
tens 36 Stunden nach Eintritt des Todes,
jedoch nicht vor Ausstellung des Leichen-
schauscheins oder einer Todesbescheini-
gung in die Leichenhalle zu bringen. Als
öffentliche Leichenhallen gelten die Lei-
chenhallen von Friedhöfen, Feuerbestat-
tungsanlagen, Krankenhäusern, Bestat-
tungsunternehmen und Pathologischen
sowie Rechtsmedizinischen Instituten.

(2) Der Gemeindevorstand kann auf
Antrag einer oder eines Angehörigen

Ausnahmen von Abs. 1 zulassen, wenn
durch ärztliches Zeugnis bescheinigt
wird, dass gegen den Verbleib der Leiche
im Sterbehaus keine gesundheitlichen
Bedenken bestehen, und die Leiche in ei-
nem Raum untergebracht wird, der nicht
zur gleichen Zeit als Wohn-, Schlaf-, Ar-
beits- oder Werkraum benutzt wird.

§ 18

Bestattungsfeierlichkeiten

(1) Leichen dürfen nicht öffentlich aus-
gestellt werden; der Sarg darf aus Anlass
der Bestattungsfeierlichkeiten nicht ge-
öffnet werden.

(2) Der Gemeindevorstand kann nach
Anhörung des Gesundheitsamts Ausnah-
men von Abs. 1 gestatten. In den in § 11
Abs. 1 bezeichneten Fällen ist eine Aus-
nahme nicht zulässig.

§ 19

Erdbestattung

(1) Eine Bestattung ist erst zulässig,
wenn folgende Unterlagen vorgelegt wer-
den:

1. ein Leichenschauschein,

2. die amtliche Sterbeurkunde oder eine
Bescheinigung über die Rückstellung
der Beurkundung oder eine Genehmi-
gung der örtlichen Ordnungsbehörde
nach § 39 Satz 1 des Personenstands-
gesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 211-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung,
aufgehoben durch Gesetz vom 
19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122),

3. erforderlichenfalls eine gerichtliche
oder staatsanwaltschaftliche Erlaubnis
zur Bestattung.

(2) Für die Bestattung eines tot gebore-
nen Kindes, das vor Ablauf des sechsten
Schwangerschaftsmonats geboren wor-
den ist, oder eines Fötus sind die in Abs. 1
genannten Unterlagen nicht erforderlich.
In diesen Fällen ist auch eine Sammelbe-
stattung zulässig.

§ 20

Feuerbestattung

(1) Eine Feuerbestattung ist nur zuläs-
sig, wenn folgende Unterlagen vorgelegt
werden:

1. die amtliche Sterbeurkunde oder eine
Bescheinung über die Rückstellung
der Beurkundung und

2. eine nach einer zweiten Leichenschau
ausgestellte, mit Angabe der Todesur-
sache versehene ärztliche Bescheini-
gung (Anlage 4), dass sich kein Ver-
dacht ergeben hat, die verstorbene
Person sei eines nicht natürlichen To-
des gestorben.

(2) Die Genehmigung nach § 159 
Abs. 2 der Strafprozessordnung ersetzt
die Bescheinigung nach Abs. 1 Nr. 2.
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(3) Die Aschenreste jeder Leiche sind
in ein amtlich zu verschließendes Behält-
nis aufzunehmen und in einer Urnenhal-
le, einem Urnenhain, einer Urnenwand,
einer Urnengrabstelle oder in einem Grab
beizusetzen oder zur Beisetzung an eine
Friedhofsverwaltung zu versenden. Aus-
nahmen von Satz 1 können in besonderen
Fällen von der Ordnungsbehörde des Or-
tes zugelassen werden, an dem die
Aschenreste verwahrt werden sollen.

(4) § 19 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 21

Seebestattung

Die Seebestattung einer Urne ist in
Küstengewässern nach dem Recht der
Küstenländer, auf Hoher See nach den
dort geltenden Rechtsvorschriften zuläs-
sig.

§ 22

Leichenpass

(1) Leichen dürfen in Orte außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland nur mit
einem Leichenpass (Anlage 5) befördert
werden.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für Über-
führungen in andere Länder der Bundes-
republik Deutschland, wenn deren
Rechtsvorschriften für die Beförderung
oder Bestattung der Leiche einen Lei-
chenpass verlangen.

(3) Zuständig für die Erteilung des Lei-
chenpasses ist der Gemeindevorstand des
Sterbeorts. Er darf den Leichenpass aus-
stellen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 19 erfüllt
sind,

2. in den Fällen des § 11 Abs. 1 die
schriftliche Erklärung einer Ärztin
oder eines Arztes des Gesundheitsam-
tes vorliegt, dass der Beförderung kei-
ne gesundheitlichen Bedenken entge-
genstehen,

3. die schriftliche Erklärung des Bestat-
tungsunternehmens vorliegt, dass die
Leiche den Vorschriften dieses Geset-
zes entsprechend eingesargt (§ 15) und
mit einem zur Leichenbeförderung be-
stimmten Fahrzeug (§ 25) befördert
wird. Bei ortsansässigen Bestattungs-
unternehmen, die ständig mit der
Durchführung von Bestattungen be-
traut sind, genügt eine allgemeine Er-
klärung dieses Inhalts.

§ 23

Überführung

(1) Die Leiche ist bei der Überführung
von einer Person zu begleiten, die dafür
zu sorgen hat, dass

1. im Falle der Überführung von Leichen,
die nicht im Gemeindegebiet des Ster-
beorts bestattet werden, die für die
Bestattung erforderlichen Unterlagen
(§§ 19 oder 20) mitgeführt werden,

2. in den Fällen des § 11 Abs. 1 die
schriftliche Erklärung einer Ärztin
oder eines Arztes des Gesundheitsam-
tes mitgeführt wird, dass der Beförde-
rung keine gesundheitlichen Beden-
ken entgegenstehen,

3. die schriftliche Erklärung des Bestat-
tungsunternehmers mitgeführt wird,
dass die Leiche den Vorschriften die-
ses Gesetzes entsprechend eingesargt
wurde (§ 15) und das zur Überführung
benutzte Fahrzeug zur Leichenbeför-
derung bestimmt ist (§ 25); bei orts-
ansässigen Bestattungsunternehmen,
die ständig mit der Durchführung von
Bestattungen betraut sind, genügt eine
allgemeine Erklärung dieses Inhalts,

4. der Sarg während der Überführung
verschlossen bleibt,

5. die Überführung möglichst ohne Un-
terbrechung bis zum Bestimmungsort
durchgeführt wird,

6. der Sarg nicht ohne triftigen Grund
von dem Fahrzeug, auf dem er beför-
dert wird, herabgenommen wird,

7. das Fahrzeug bei einem unvermeidli-
chen Aufenthalt unverzüglich auf ei-
nem abgesonderten Platz abgestellt
wird,

8. der Sarg am Bestimmungsort unmittel-
bar nach der Ankunft zu der Bestat-
tungsstelle oder in eine Leichenhalle
verbracht wird.

Wird ein Leichenpass mitgeführt, so sind
Nr. 1 bis 3 nicht anzuwenden.

(2) Als Begleitperson nach Abs. 1 kann
auch die Fahrerin oder der Fahrer des
Fahrzeugs, mit dem der Sarg befördert
wird, eingesetzt werden.

(3) Unternehmen, die Leichen ge-
werbsmäßig oder berufsmäßig über-
führen, sind verpflichtet, Überführungen
in andere Gemeinden unverzüglich in ein
Verzeichnis einzutragen. Dabei sind Na-
men, Geburtsdatum und Todestag der
verstorbenen Person sowie Ausgangs-
punkt und Zielort der Überführung anzu-
geben. Die mit der Durchführung dieses
Gesetzes befassten Behörden sind befugt,
aus dem Verzeichnis Auskünfte über jede
Überführung zu verlangen oder sich das
Verzeichnis vorlegen zu lassen. Das Ver-
zeichnis ist so lange aufzubewahren, dass
aus ihm Auskünfte über die Überführun-
gen innerhalb der letzten fünf Jahre er-
teilt werden können.

§ 24

Überführung in Sonderfällen

Wird eine Leiche

1. auf den Friedhof einer angrenzenden
Gemeinde,

2. auf den nächstgelegenen kirchlichen
Friedhof der Religions- oder Konfessi-
onsangehörigkeit des Verstorbenen in-
nerhalb eines Landkreises,

3. aus einem Krankenhaus oder einer
ähnlichen Einrichtung auf den Fried-
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hof der Wohnsitzgemeinde des Ver-
storbenen innerhalb eines Landkrei-
ses,

4. aus einem Krankenhaus oder einer
ähnlichen Einrichtung zu wissen-
schaftlichen Zwecken in ein medizini-
sches Institut gebracht oder

5. auf polizeiliche, staatsanwaltschaftli-
che oder gerichtliche Anordnung vom
Sterbe- oder Auffindungsort entfernt, 

so ist § 23 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, bei Über-
führungen nach Nr. 4 und 5 auch § 23
Abs. 1 Nr. 8 nicht anzuwenden.

§ 25

Beförderung mit Kraftwagen

(1) Zur Leichenbeförderung sind nur
solche Personenkraftwagen zu benutzen,
die hierfür eingerichtet sind und nur zu
diesem Zweck verwendet werden. Auf
die Entfernung einer im Freien aufgefun-
denen Leiche oder der Leiche einer oder
eines tödlich Verunglückten vom Unfall-
ort oder auf die Weiterbeförderung einer
oder eines in einem Rettungswagen Ver-
storbenen findet Satz 1 keine Anwen-
dung.

(2) Ausnahmen von Abs. 1 Satz 1 be-
dürfen der Genehmigung des Gemeinde-
vorstands des Sterbeorts. Ausnahmen
sind nicht zulässig, wenn der Kraftwagen
ständig oder gelegentlich zur Beförde-
rung von Personen, Lebensmitteln oder
Tieren dient.

§ 26

Umbettung

(1) Leichen dürfen nur zum Zweck der
Umbettung oder auf polizeiliche, staats-
anwaltschaftliche oder gerichtliche An-
ordnung vor Ablauf der Ruhefristen aus
der Grabstätte entfernt werden.

(2) Die Umbettung bedarf der Erlaub-
nis des Gemeindevorstands des Bestat-
tungsorts im Einvernehmen mit dem Ge-
sundheitsamt. Die Erlaubnis darf nur er-
teilt werden, wenn besondere Gründe das
öffentliche Interesse an der Wahrung der
Totenruhe deutlich überwiegen. Der Ge-
meindevorstand kann im Einvernehmen
mit dem Gesundheitsamt nähere Bestim-
mungen darüber treffen, wie die Umbet-
tung durchzuführen ist.

(3) Urnen können auf Antrag des
nächsten Angehörigen, im Einverständnis
etwaiger weiterer Angehöriger, aus be-
sonderen Gründen an eine andere Fried-
hofsverwaltung zur Beisetzung übersandt
werden. Die gegenüber der bisherigen
Friedhofsverwaltung bestehenden Pflich-
ten werden dadurch nicht aufgehoben.

§ 27

Verhältnis zu anderen Vorschriften

Durch dieses Gesetz werden Richtlini-
en über den internationalen Leichen-
transport, Vereinbarungen mit anderen

Staaten sowie die Bestimmungen über die
Beförderung von Leichen auf Eisenbah-
nen, auf dem Seewege, auf Binnenwas-
serstrassen oder auf dem Luftwege nicht
berührt.

§ 28

Übertragung der Befugnisse des
Gemeindevorstands

Soweit in diesem Abschnitt Entschei-
dungen des Gemeindevorstands in Ein-
zelfällen vorgesehen sind, kann der Ge-
meindevorstand eine andere geeignete
Einrichtung beauftragen, diese Entschei-
dungen an seiner Stelle und nach seinen
Vorgaben zu treffen.

§ 29

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. die Leiche entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2
verändert oder verlagert,

2. seine Auskunftspflicht nach § 10 
Abs. 5 nicht erfüllt,

3. als Ärztin oder Arzt entgegen § 12
Abs. 4 die Leichenschau nicht sorgfäl-
tig an der oder dem vollständig ent-
kleideten Verstorbenen durchführt,

4. als Angehöriger nach § 13 Abs. 2 oder
als Verpflichteter nach § 13 Abs. 3 die
zum Schutze der Gesundheit und der
Totenruhe erforderlichen Sorgemaß-
nahmen (§ 9) sowie die Leichenschau
(§§ 10, 12) nicht unverzüglich veran-
lasst,

5. eine Feuerbestattung zulässt, ohne
dass die nach § 20 erforderlichen Un-
terlagen vorgelegt wurden,

6. den Regelungen des § 11, § 15 Abs. 1
und 2, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 18
Abs. 1, § 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1 und 3,
§ 25 Abs. 1 Satz 1 oder § 26 Abs. 1 zu-
widerhandelt.

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 22. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3416), ist in kreisfreien
Städten der Magistrat, im Übrigen der
Landrat.

Dritter Abschnitt

Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 30

Friedhöfe des kurhessischen
Rechtskreises

Die nach kurhessischem Gewohnheits-
recht begründeten Verwaltungs- und
Nutzungsrechte der Kirchen an den bis
zum 1. April 1965 angelegten Friedhöfen
der Gemeinden bleiben unberührt.
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§ 31

Aufhebung von Vorschriften

Es wird aufgehoben

1. das Gesetz über das Friedhofs- und
Bestattungswesen vom 17. Dezember
1964 (GVBl. I S. 225)1), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 4. November
1987 (GVBl. I S. 193),

2. das Gesetz über die Feuerbestattung
vom 15. Mai 1934 (RGBl. I S. 380)2),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Juni 2002 (GVBl. I S. 342),

3. die Verordnung über das Leichenwe-
sen vom 12. März 1965 (GVBl. I 

S. 63)3), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 15. April 1996 (GVBl. I 
S. 138),

4. die Verordnung zur Durchführung des
Feuerbestattungsgesetzes vom 10. Au-
gust 1938 (RGBl. I S. 1000)4), geändert
durch Verordnung vom 13. September
1977 (GVBl. I S. 360).

§ 32

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zwei Monate nach
seiner Verkündung in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B o u f f i e r

1) Hebt auf GVBl. II 317-7
2) Hebt auf GVBl. II 317-10
3) Hebt auf GVBl. II 317-8
4) Hebt auf GVBl. II 317-11
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Anlage 1  

„Durchführung der Leichenschau“

(1) Die Leichenschau ist unverzüglich vorzunehmen. Die zur Leichenschau zuge-
zogene Ärztin oder der hierzu zugezogene Arzt hat die vollständig entkleidete
Leiche sorgfältig zu untersuchen und den Leichenschauschein auszustellen. Die
Bekleidung ist an der verstorbenen Person zu belassen, wenn oder sobald sich
Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod (§ 12 Abs. 2) ergeben.

(2) Bei der Leichenschau sind alle Körperregionen, einschließlich der Körper-
öffnungen, der Augenbindehäute, des Rückens und der behaarten Kopfhaut zu
untersuchen.

(3) Leiche im Sinne des § 12 ist der Körper eines Menschen, der keinerlei Lebens-
zeichen aufweist und bei dem der körperliche Zusammenhang durch den Verwe-
sungsprozess noch nicht völlig aufgehoben ist. Leiche ist auch der Körper eines neu-
geborenen Menschen, bei dem nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das
Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung
eingesetzt hat, sowie der Körper eines totgeborenen Kindes, das nach Ablauf des
sechsten Schwangerschaftsmonats geboren worden ist.

(4) Der Leichenschauschein besteht aus einem vertraulichen Teil nach dem Mus-
ter der Anlage 3 und einem nichtvertraulichen Teil nach dem Muster der Anlage 2.
Der vertrauliche Teil umfasst einen selbstdurchschreibenden Vordrucksatz mit ins-
gesamt vier Blättern, von denen jeweils eines für die Ärztin oder den Arzt, das Ge-
sundheitsamt, das Statistische Landesamt und eines für den Fall einer Obduktion
oder einer zweiten Leichenschau bestimmt ist. Das Blatt für das Statistische Landes-
amt enthält nicht die Angaben der Namen der verstorbenen Person und durch wen
die letzte Behandlung erfolgte. Der Leichenschauschein darf erst ausgestellt wer-
den, wenn sichere Anzeichen des Todes festgestellt worden sind.

(5) Der Leichenschauschein ist zu verschließen und einer nach § 13 sorgepflich-
tigen Person auszuhändigen. In den Fällen des § 159 der Strafprozessordnung darf
die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder die Amtsrichterin oder der Amtsrichter den
Leichenschauschein öffnen.
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Anlage 2

Blatt 1  Zutreffendes bitte ankreuzen

Personalangaben

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname Standesamt

Straße, Hausnummer Sterbebuch-Nr.

PLZ, Wohnort, Kreis Vormerklisten-Nr.

Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht

 weiblich

Zeitpunkt des Todes ggf. Zeitraum des Todes ggf. zuletzt lebend gesehen

Ort des Todes Straße, Hausnummer, Name des Krankenhauses o. ä. PLZ, Ort, Kreis

Todesart Herzschrittmacher

 natürlicher Tod  nichtnatürlicher Tod  ungeklärt ja nein

Zusatzangaben bei Totgeborenen mit einem Gewicht von mindestens 500 g

 als tote Leibesfrucht geboren bei der Geburt verstorben Gewicht   Gramm Länge cm

Ärztliche Bescheinigung

Aufgrund der von mir sorgfältig und an der unbekleideten Leiche durchgeführten Untersuchung bescheinige ich hiermit

den Tod und die oben gemachten Angaben.

Gegen eine Überführung bestehen - soweit bekannt - keine seuchenrechtlichen Bedenken.

Ort, Datum und Zeitpunkt der Leichenschau Unterschrift, Namensstempel und Tel.-Nr. der Ärztin oder des Arztes

ggf. Auffindungsort

Tag Monat Jahr Min.Tag Monat Jahr Std.

Achtung

- Nichtvertraulicher Teil -

Leichenschauschein

Wird vom

Standesamt

ausgefüllt

männlich

Std. Min.

Tag Monat Jahr

(Das schraffierte Feld nicht beschriften)

Bitte vor dem Abtrennen von Blatt 1

anschließend Blatt 2 bis 5 ausfüllen

jedes Blatt mit Unterschrift, Namensstempel und Telefonnummer versehen
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Anlage 3

Leichenschauschein
Blatt 2: Gesundheitsamt - Vertraulicher Teil -   Zutreffendes bitte ankreuzen

Personalangaben Bitte keine Abkürzungen verwenden

Familienname, ggf. Geburtsname, Vorname Standesamt

Straße, Hausnummer Sterbebuch-Nr.

PLZ, Wohnort, Kreis Vormerklisten-Nr.

Geburtsdatum Geburtsort Geschlecht

 weiblich

Zeitpunkt des Todes ggf. Zeitraum des Todes ggf. zuletzt lebend gesehen

Ort des Todes Straße, Hausnummer, Name des Krankenhauses o. ä. PLZ, Ort, Kreis

Todesart Herzschrittmacher

 natürlicher Tod  nichtnatürlicher Tod  ungeklärt ja nein

Zusatzangaben bei Totgeborenen nach Ablauf des sechsten Schwangerschaftsmonats

 als tote Leibesfrucht geboren  in der Geburt verstorben Gewicht  Gramm Länge cm

Letzte Behandlung durch: Ärztin oder Arzt, Krankenhaus, Hausärztin oder Hausarzt

Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon, Telefax

Sichere Zeichen des Todes

 Totenstarre  Totenflecke  Fäulnis  Hirntod  Verletzungen, nicht mit dem Leben vereinbar  Reanimationsbehandlung  ja  nein

Natürlicher Tod

Todesursache / Klinischer Befund

Bitte nur eine Todesursache pro Feld, nicht Endzustände wie Atemstillstand, Herz-Kreislaufversagen, Kachexie usw. eintragen

I. Unmittelbar zum Tode führende Krankheit a) unmittelbare Todesursache

(letztliche Todesursache)

Vorangegangene Ursache b) als Folge von

(Krankheiten, die die unmittelbare Todesursache

herbeigeführt haben)

c) als Folge von

II. Andere wesentliche Krankheiten

Krankheiten, die zum Tode beigetragen haben,

ohne mit der unmittelbaren Todesursache 

oder dem Grundleiden im Zusammenhang zu stehen

Nähere Angaben zur Todesursache und zu Begleiterkrankungen (Epikrise) sowie bei Komplikationen medizinischer Behandlung

Nichtnatürlicher Tod Unfallkategorie (bei Verkehrsunfällen auch die Fortbewegungsart 

(bitte nur eine Untergruppe ankreuzen) des Unfallopfers ankreuzen)

 häuslicher Unfall  PKW-Fahrer  PKW-Beifahrer

 Selbsttötung  Unfalltod  Verkehrsunfall (einschl. Wegeunfall)  LKW-Fahrer  LKW-Beifahrer

 Verkehrsunfall (auf nicht öffentl. Verkehrsweg)  Fahrer eines sonstigen KFZ

 Tötung  Sport- oder Spielunfall (nicht in Haus o. Schule)  Fahrradfahrer  Fahrradmitfahrer

 Arbeits- oder Dienstunfall (ohne Wegeunfall)  Motorradfahrer  Motorradmitfahrer

ungeklärte Todesart  Schulunfall (ohne Wegeunfall)  Fußgänger

 sonstiger Unfall

Art der Verletzung oder der Schädigung z. B. Fraktur, Strangulation, Vergiftung usw. ICD-Code

(Todesursache)
Weitere Angaben zur Klassifikation der Todesursache (Anhaltspunkte für einen nichtnatürlichen Tod)

z. B. bei Unfall (Sturz), Vergiftung, Gewalteinwirkung, Selbsttötung sowie bei Komplikation medizinischer Behandlung

Äußere Ursache der Schädigung (Angaben über Hergang) ICD-Code

E
Bei Vergiftung: Angabe des Mittels Angaben über den Ort des Ereignisses

Verdacht auf Vorliegen einer Berufskrankheit Angabe der Krankheit

Bei Kindern unter einem Jahr sowie bei Totgeborenen Mehrlingsgeburt Länge bei der Geburt Geburtsgewicht

ja   nein cm   g

Bei Neugeborenen, verstorben innerhalb der ersten 24 Stunden Frühgeburt Schwangerschaftswoche Lebensdauer  Stunden/Minuten

ja

Liegt eine Schwangerschaft vor

  ja, im -ten Monat   nein   unbekannt

Erfolgte im letzten Jahr eine Entbindung, eine Interruptio, ein Abort

  ja Entbindungsdatum nein   unbekannt

Ärztliche Bescheinigung

Aufgrund der von mir sorgfältig und an der unbekleideten Leiche durchgeführten Untersuchung bescheinige ich hiermit den Tod und die oben gemachten Angaben.

Gegen eine Überführung bestehen - soweit bekannt - keine seuchenrechtlichen Bedenken.

Ort, Datum und Zeitpunkt der Leichenschau Unterschrift, Namensstempel und Tel.-Nr. der Ärztin oder des Arztes

Tag Monat Jahr

ICD-CodeZeitdauer zwischen

Krankheitsbeginn und Tod

Min.Tag Monat Jahr Std.

Bei Frauen

Wird vom

Standesamt

ausgefüllt

Grundleiden

männlich

Std. Min.

Tag Monat Jahr

ggf. Auffindungsort 
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Anlage 4  
 
 
 

Gesundheitsamt/ 
berechtigte Ärztin, berechtigter Arzt 
 
______________________        
Stempel mit Anschrift 

 
 
 
 

Bescheinigung über die Zweite Leichenschau 
 
 
 
Nach Prüfung des Leichenschauscheins der Ersten Leichenschau, der zur 
Feuerbestattung vorliegenden Papiere und nach Vornahme der Zweiten Leichenschau 
bescheinige ich, dass Anhaltspunkte dafür, dass der Tod der/des 
 
 
Name, Vorname __________________________________________ 
 
geboren am  ________________  in  _______________________ 
 
gestorben am  ________________  in  _______________________ 
 
 
auf gewaltsame Weise – durch strafbare Handlung – herbeigeführt wurde, nicht gefunden 
wurden. 
 

 Ich schließe mich der Ansicht des behandelnden Arztes über die Todesursache an. 

 

 Ich schließe mich der Ansicht des behandelnden Arztes über die Todesursache nicht 

an.  
Festgestellte Todesursache: ____________________________________ 
 
 
 
 
_____________________________  
Ort, Datum  

 
 
_____________________________ 
Name, Dienstbezeichnung 

 
 
_____________________________ 
Unterschrift 
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Anlage 5  

 
 

 

Leichenpass 
Laissez-passer mortuaire 

Corpse transit permit 
 

Nachdem alle gesetzlichen Vorschriften über die Einsargung beachtet worden sind, soll die Leiche der/s 

Toutes les prescriptions légales relatives à la misen cercueil ayant été observées, le corps de 

In compliance with all legal regulations concerning the coffining, the dead body of 

 

___________________________________________________________________ 
Name und Vorname der/des Verstorbenen - nom et prénom du défunt - name and first name of the deceased  

 

___________________________________________________________________ 
Geschlecht - sexe – sex / Geburtsdatum – date de naissance – date of birth / Geburtsort – lieu de naissance -    place of birth 

 

___________________________________________________________________ 
Sterbedatum – date du décès - day of death / Sterbeort – lieu du décès – place of death 

 

___________________________________________________________________ 
Beförderungsmittel - moyen de transport - means of transportation 

 

___________________________________________________________________ 
vom – de – from / Absendeort – lieu d’expédition - place of dispatch 

 

___________________________________________________________________ 
über - par – via / Strecke – route – state route 

 

___________________________________________________________________ 
nach – à – to / Bestimmungsort - lieu  de destination - destination 

 
befördert werden. Da diese Leichenbeförderung genehmigt ist, werden alle Behörden der Länder, auf deren Gebiet der 
Transport stattfinden soll, gebeten, ihn frei und ungehindert passieren zu lassen. 
 

doit être transporté. Le transport de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des pays sur le territoire desquels le 
transport doit avoir lieu, sont invitées à le laisser passer librement et sans obstacle. 
 
is to be carried. The transport of the corpse being duly authorized, the right of passage without hindrance is respectfully 
requested from the authorities of the countries to be crossed on its route. 
 

 
Todesursache: ______________________________________________________________________________ 

cause du décès 

cause of death  

 

 
(Todesursache ist in französischer und englischer Sprache oder WHO-Zahlencodex zu dokumentieren) 

 

 
_______________________,den___________________________ 

                                                le 

                                                date 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Unterschrift der zuständigen Behörde Amtlicher Stempel der zuständigen Behörde 

Signature de l’autorité compétente Cachet officiel de l’autorité compétente 

Signature of the competent authority Official stamp of the competent authority 

GVBl. 2007 I Nr. 13  10.07.2007  11:23 Uhr  Seite 350



Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 13. Juli 2007 351

 

Anlage 6  
 
 

Vorläufige Todesbescheinigung 
nur von Ärztinnen und Ärzten im 
Rettungsdienst auszufüllen 

Blatt Zutreffendes bitte ankreuzen  

oder ausfüllen  

 
 
 

1. Personalangaben 
Name, ggf. Geburtsname, Vorname 
 

Straße, Hausnummer 
 

PLZ, Wohnort, Kreis 
 

 

Tag Monat Jahr Geburtsdatum 
         

Geburtsort Geschlecht 

 männlich  weiblich 

 

2. Identifikation 
 

 Aufgrund eigener Kenntnis  Nach Einsicht in den  nach Angaben von nicht möglich 

   Personalausweis/Reisepass  Angehörigen/Dritten 

 

3. Sichere Zeichen des Todes 
 

 Totenstarre  Totenflecken  Fäulnis  Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind  Hirntod 

 

Nähere Beschreibung 
 

  

Nulllinie im EKG nach einer 
Reanimationsdauer von 

   

 
 
Minuten 

 

4. Ort und Zeitpunkt des Todes 
Straße, Hausnummer (Name des Krankenhauses, der Einrichtung o.ä.)  

 Sterbeort 
 

 Auffindeort 
 (falls nicht Sterbeort 

 

 zu Hause im Krankenhaus

 

 im Alten-/Pflegeheim sonstiger Ort 

 

PLZ, Ort, Kreis 

Tag Monat Jahr Stunden 
 

Minuten  
 

Zeitpunkt des Todes         

Uhrzeit 

    

 Nach eigenen Feststellungen 

 

 Nach Angaben von Angehörigen/Dritten 

Tag Monat Jahr  
 

Stunden Minuten  
 

ggfls. zuletzt lebend gesehen          
Uhrzeit 

    

ggfls. Zeitraum des Todes 

 

 

5. Wichtiger Hinweis zur Todesart 

 
 Natürlicher Tod 

 Todesart ungeklärt  
 
 

 
  Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, und zwar 

 
 

Hinweis: 
 
Notärztinnen und Notärzte im Rettungsdienst sind verpflichtet, den Tod festzustellen und bei Anhaltspunkten für einen nicht 
natürlichen Tod bzw. bei ungeklärter Todesart sofort die Polizei, evtl. über die Rettungsleitstelle, zu benachrichtigen. 
 
Notärztinnen und Notärzte im Rettungsdienst sind nicht verpflichtet, die Leichenschau durchzuführen und Todesart und 
Todesursache festzustellen. 
 
Die vorläufige Todesbescheinigung berechtigt zum Transport der Leiche, sofern als Todesart „Natürlicher Tod“ 
angekreuzt ist. 
 

Ort, Datum und Zeitpunkt der Todesfeststellung Unterschrift und Stempel der Notärztin/des Notarztes 
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Artikel 1

Änderung des Hessischen
Abgeordnetengesetzes

Das Hessische Abgeordnetengesetz
vom 18. Oktober 1989 (GVBl. I S. 261),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 839), wird
wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte
„Annahme oder“ gestrichen.

2. § 10 erhält folgende Fassung:

„(1) Ein Mitglied des Landtags er-
hält nach seinem Ausscheiden eine
Altersentschädigung, wenn es das 
60. Lebensjahr vollendet und dem
Landtag mindestens acht volle Jahre
angehört hat.

(2) Auf Antrag erhält ein ehemali-
ges Mitglied des Landtags die Alters-
entschädigung, wenn es das 55. Le-
bensjahr vollendet hat. Ein rückwir-
kender Antrag ist nicht zulässig. Für
jeden Monat vor Vollendung des 
60. Lebensjahrs vermindert sich die
Altersentschädigung dauerhaft um 0,3
vom Hundert (Abschlag). Hat das Mit-
glied des Landtags ihm mindestens 20
Jahre angehört, verringert sich der
Abschlag für jedes weitere volle Jahr
um 10 vom Hundert. Die Ruhensgren-
zen nach diesem Gesetz vermindern
sich um den Betrag, um den die je-
weils zustehende volle Altersentschä-
digung aufgrund des Abschlags
gekürzt wird.“

3. In § 11 Satz 2 wird das Wort „sechs“
durch das Wort „acht“ ersetzt.

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe
„§ 10“ durch die Angabe „§ 10 
Abs. 1“ und die Angabe „§ 11“
durch die Angabe „§ 10 Abs. 2 und
§ 11“ ersetzt.

b) Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Ist der Gesundheitsschaden durch
einen Unfall in Ausübung oder in-
folge des Mandats eingetreten, so
erhöht sich der Satz der Altersent-
schädigung nach Satz 1 um 20 vom
Hundert bis höchstens 71,75 vom
Hundert; § 10 Abs. 2  findet keine
Anwendung.“

c) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„55.“ durch die Angabe „60.“ er-
setzt.

5. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte
„Rentenversicherung der Angestell-

ten“ durch die Worte „allgemeinen
Rentenversicherung“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 23 Abs. 7 und 8“ durch die An-
gabe „§ 23 Abs. 8 und 9“ ersetzt.

6. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Zahl „60“ durch
die Zahl „55“ ersetzt.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Ist eine Verminderung der Alters-
entschädigung nach § 10 Abs. 2 er-
folgt, ist diese zugrunde zu legen.“

c) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„Mitglieds des Landtags, der“
durch die Worte „Mitglieds des
Landtags, das“, das Wort „sechs“
durch das Wort „acht“, die Angabe
„60 vom Hundert“ durch die Anga-
be „55 vom Hundert“ und das Wort
„fünfundfünfzigste“ durch die An-
gabe „60.“ ersetzt.

d) In Abs. 2 Satz 2 wird das Wort
„sechs“ durch das Wort „acht“ und
die Angabe „60 vom Hundert“
durch die Angabe „55 vom Hun-
dert“ ersetzt.

7. § 21 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Sind jedoch die ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge des vor Eintritt oder
Wiedereintritt zuletzt innegehabten
Amtes in den Landtag höher als die
Grundentschädigung nach § 5 Abs. 1,
so ruhen die Versorgungsansprüche
nach diesem Gesetz, soweit sie und
die anderen Ansprüche 71,75 vom
Hundert der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge übersteigen.“

8. § 26 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Als Einkommen aus einer Ver-
wendung im öffentlichen Dienst gilt
auch das Einkommen aus einer Be-
schäftigung im Dienst-, Arbeits- oder
Amtsverhältnis bei juristischen Perso-
nen und sonstigen Organisationen des
öffentlichen Rechts. Gleiches gilt für
juristische Personen und sonstige Or-
ganisationen des privaten Rechts, an
denen juristische Personen des öffent-
lichen Rechts mit mehr als 50 vom
Hundert beteiligt sind; eine Beteili-
gung am Stimmrecht genügt.“

9. Nach § 32 Abs. 3 Satz 1 wird folgen-
der Satz eingefügt:

„Auf das Ruhegehalt und das Ruhen
nach diesem Gesetz findet § 10 Abs. 2
mit der Maßgabe entsprechende An-
wendung, dass die Höhe des Ab-
schlags von der Kanzlei des Hessi-
schen Landtags oder der beauftragten
Stelle verbindlich gegenüber der nach

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Neuntes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Abgeordnetengesetzes*)

Vom 5. Juli 2007

*) Ändert GVBl. II 12-11
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§ 49 Beamtenversorgungsgesetz zu-
ständigen Stelle festgestellt wird.“

10. Nach § 38a werden als §§ 38b und 38c
eingefügt:

„38b

Übergangsregelung zu der ab der 
17. Wahlperiode geänderten

Altersentschädigung
und Hinterbliebenenversorgung

(1) Hat die Mitgliedschaft im Landtag
bereits vor der 17. Wahlperiode bestan-
den, bleibt die bis zum Inkrafttreten die-
ses Gesetzes erreichte Anwartschaft auf
Altersentschädigung gewahrt und nimmt
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an den
allgemeinen Anpassungen teil. Auf Zei-
ten der Mitgliedschaft im Landtag, die
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes liegen,
findet § 11 mit der Maßgabe Anwendung,
dass sich die Steigerungssätze für die
Höhe der Altersentschädigung bis zum
achten Jahr der Mitgliedschaft nach § 11
des Hessischen Abgeordnetengesetzes in
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung bemessen. Für die bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
reichte Anwartschaft auf Altersentschädi-
gung wirken die Anspruchsvoraussetzun-
gen nach § 10 des Hessischen Abgeord-
netengesetzes in der bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes geltenden Fassung dem
Grunde nach fort. Die Altersvorausset-
zung nach § 10 Abs. 1 und der Abschlag
nach § 10 Abs. 2 finden auf den Vomhun-
dertsatz der Altersentschädigung Anwen-
dung, soweit er aus der Dauer der Mit-
gliedschaft im Landtag nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes resultiert.

(2) Hat die Mitgliedschaft im Landtag
bereits vor der 17. Wahlperiode bestan-
den, ohne dass die Mindestzugehörigkeit
nach § 10 des Hessischen Abgeordneten-
gesetzes in der Fassung vom 15. Dezem-
ber 2005 (GVBl. I S. 839) erfüllt ist, erhält
das Mitglied des Landtags nach seinem
Ausscheiden eine Altersentschädigung,
wenn es gemäß § 10 des Hessischen Ab-
geordnetengesetzes in der Fassung vom
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 839) das
55. Lebensjahr vollendet und sechs volle
Jahre dem Landtag angehört hat. Im
Übrigen gilt die Regelung des Abs. 1 
Satz 1, 2. Halbsatz.

(3) Ansprüche nach §§ 38 und 38a
bleiben bis zu einem späteren Wiederein-
tritt in den Landtag unberührt.

§38c

Übergangsregelung bei der
Hinterbliebenenversorgung

§ 15 Abs. 1 ist in der bis zum Inkraft-
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung
anzuwenden, wenn die Ehe vor dem 
1. Januar 2002 geschlossen wurde und
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 ge-
boren ist. Entsprechendes gilt für künftige
Hinterbliebene von vor dem 1. Januar
2002 vorhandenen Versorgungsempfän-
gern.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 5. April 2008 in
Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B o u f f i e r
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*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

§ 1

Zustimmung zum Staatsvertrag

(1) Dem Staatsvertrag zwischen den
Ländern der Bundesrepublik Deutschland
über die Vergabe von Studienplätzen vom
22. Juni 2006 wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend
mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag
nach seinem Art. 19 Abs. 1 Satz 1 in Kraft
tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt
Teil I bekannt zu geben.

§ 2

Beirat

Die Vertreterin oder der Vertreter des
Landes im Beirat der Zentralstelle (Art. 5
Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrages) und die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter
werden von den Präsidentinnen und Prä-
sidenten der Hochschulen im Benehmen
mit dem Ministerium für Wissenschaft
und Kunst für die Dauer von drei Jahren
bestellt.

§ 3

Kapazitätsermittlung und Festsetzung von
Zulassungszahlen

(1) Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst setzt die Zulas-
sungszahlen für die in das Verfahren der
Zentralstelle einbezogenen Studiengänge
nach Art. 7 Abs. 1 des Staatsvertrages
und für nicht einbezogene Studiengänge
nach Maßgabe der Abs. 2 bis 7 durch
Rechtsverordnung fest. Abweichend hier-
von legt die Technische Universität Darm-
stadt die Zulassungszahlen durch Satzung
fest.

(2) In einem nicht in das Verfahren der
Zentralstelle einbezogenen Studiengang
oder in höheren Fachsemestern eines Stu-
diengangs sollen Zulassungszahlen fest-
gesetzt werden, wenn zu erwarten ist,
dass die Zahl der künftig immatrikulier-
ten Studentinnen und Studenten die Zahl
der verfügbaren Studienplätze im jeweili-
gen Studiengang erheblich übersteigen
wird.

(3) Zulassungszahl ist die Zahl der von
der einzelnen Hochschule höchstens auf-
zunehmenden Bewerberinnen und Be-
werber. Sie wird auf der Grundlage der
jährlichen Aufnahmekapazität festge-
setzt. Zulassungszahlen dürfen nur für ei-
nen bestimmten Zeitraum, höchstens für
die Dauer eines Jahres, festgesetzt wer-
den.

(4) Die jährliche Aufnahmekapazität
wird auf der Grundlage des Lehrange-
bots, des Ausbildungsaufwands und wei-
terer kapazitätsbestimmender Kriterien
ermittelt. Dem Lehrangebot liegen die
Stellen des hauptamtlich tätigen wissen-
schaftlichen Personals, soweit ihm Lehr-
aufgaben übertragen sind, die Lehraufträ-
ge und die dienstrechtlichen Lehrver-
pflichtungen unter Berücksichtigung fest-
gelegter Ermäßigungen zugrunde. Der für
die ordnungsgemäße Ausbildung einer
oder eines Studierenden in dem jeweili-
gen Studiengang einer Hochschule erfor-
derliche Ausbildungsaufwand wird durch
Normwerte festgesetzt. Bei der Festset-
zung von Normwerten sind ausbildungs-
rechtliche Vorschriften zu beachten. Die
Normwerte werden durch Rechtsverord-
nung festgesetzt. Weitere kapazitätsbe-
stimmende Kriterien sind insbesondere
die räumlichen und sächlichen Gegeben-
heiten, zusätzliche Belastungen aufgrund
der bisherigen Entwicklung der Studi-
enanfängerzahl und der Zahl der Studie-
renden, die Ausstattung mit nichtwissen-
schaftlichem Personal und das Verbleibe-
verhalten der Studierenden.

(5) Die Ermittlung der jährlichen Auf-
nahmekapazität kann auch auf der
Grundlage von haushaltsrechtlich ausge-
wiesenen Budgets für die Lehre unter An-
wendung von Kostenrichtwerten erfolgen.
Das für die Kapazitätsberechnung maß-
gebliche Budget umfasst den Landeszu-
schuss für die Ausstattung mit wissen-
schaftlichem, künstlerischem und sonsti-
gem Lehrpersonal (Personalausstattung)
sowie weitere Lehrleistungen. Der Ausbil-
dungsaufwand ist durch studienbereich-
spezifische Kostenrichtwerte festzusetzen,
die auf der Grundlage des erforderlichen
Ausbildungsaufwands die Kosten berück-
sichtigen, die für die ordnungsgemäße
Ausbildung einer oder eines Studieren-
den erforderlich sind.

(6) Vor der Festsetzung von Zulas-
sungszahlen legt die Hochschule dem Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst ei-
nen Bericht mit ihren Kapazitätsberech-
nungen und einen Vorschlag für die Fest-
setzung von Zulassungszahlen vor. Im
Falle studienbereichspezifischer Budgets
und Kostenrichtwerte nach Abs. 5 haben
die Hochschulen die Aufteilung der Auf-
nahmekapazität auf die einzelnen Studi-
engänge zu begründen.

(7) Bei der Feststellung der Aufnahme-
kapazität nach Abs. 4 und 5 bleiben aus-
schließlich kapazitätsausgleichende Maß-
nahmen und Maßnahmen zum Ausgleich
zusätzlicher Belastungen aufgrund der
bisherigen Entwicklung der Studienan-
fängerzahl und der Zahl der Studieren-
den sowie aus Studienbeiträgen nach § 1
Abs. 2 des Hessischen Studienbeitragsge-
setzes vom 16. Oktober 2006 (GVBl. I 
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S. 512) finanzierte Maßnahmen un-
berücksichtigt; sie sind gesondert auszu-
weisen. 

§ 4

Auswahlverfahren

(1) In Studiengängen, die in das Ver-
fahren der Zentralstelle einbezogen sind
(Art. 8 Abs. 1 des Staatsvertrages), wer-
den die nach Abzug der Studienplätze
nach Art. 12 des Staatsvertrages (Vorab-
quoten) verbleibenden Studienplätze
nach folgenden Grundsätzen vergeben:

1. zu 20 vom Hundert nach dem Grad der
Qualifikation für den gewählten Studi-
engang nach Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 des
Staatsvertrages durch die Zentralstelle,

2. zu 20 vom Hundert nach der Dauer der
Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation
für den gewählten Studiengang nach
Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 des Staatsvertrages
(Wartezeit) durch die Zentralstelle,

3. im Übrigen nach dem Ergebnis eines
von der Hochschule durchzuführenden
Auswahlverfahrens durch die Hoch-
schule.   

(2) Ist in einem nicht in das Verfahren
der Zentralstelle einbezogenen Studien-
gang an einer oder an mehreren Hoch-
schulen des Landes eine Zulassungszahl
festgesetzt worden, wird die Studien-
platzvergabe nach Abzug der Vorabquo-
ten nach Art. 12 des Staatsvertrages
durch die einzelne Hochschule

1. zu 20 vom Hundert nach der Dauer der
Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation
für den gewählten Studiengang nach
Art. 13 Abs. 1 Nr. 2 des Staatsvertrages
(Wartezeit),

2. zu 80 vom Hundert nach dem Ergebnis
eines von der Hochschule durchzu-
führenden Auswahlverfahrens vorge-
nommen. Wer den Quoten nach Art. 12
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 des Staatsver-
trages unterfällt, kann nicht in einem
Verfahren nach Nr. 1 und 2 zugelassen
werden. Landesquoten (Art. 13 Abs. 1
Nr. 1 des Staatsvertrages) werden
nicht gebildet.

(3) Die Auswahlentscheidung der
Hochschule im Rahmen des Verfahrens
nach Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 2 ist zu
treffen

1. nach dem Grad der in der Hochschul-
zugangsberechtigung ausgewiesenen
Qualifikation (Durchschnittsnote),

2. nach einer Gewichtung der in der
Hochschulzugangsberechtigung aus-
gewiesenen Leistungen in Fächern,
die über die fachspezifische Eignung
für den gewählten Studiengang beson-
deren Aufschluss geben,

3. nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studierfähigkeitstests,

4. nach der Art einer Berufsausbildung,
praktischen Tätigkeiten oder studien-
relevanten außerschulischen Leistun-
gen, die über die Eignung für den ge-

wählten Studiengang besonderen Auf-
schluss geben können,

5. nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Aus-
wahlgesprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss über
die Motivation und Eignung für den
gewählten Studiengang und den ange-
strebten Beruf geben soll, oder

6. aufgrund einer Verbindung von Maß-
stäben nach Nr. 1 bis 5.

Bei der Auswahlentscheidung der Hoch-
schule muss dem Grad der Qualifikation
ein maßgeblicher Einfluss gegeben wer-
den.

(4) Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Auswahlverfahren nach
Abs. 1 Nr. 3 kann begrenzt werden. In
diesem Fall entscheidet die Hochschule
über die Teilnahme nach einem der in
Abs. 3 Nr. 1 bis 4 genannten Maßstäbe,
nach dem Grad der Ortspräferenz oder
nach einer Verbindung dieser Maßstäbe.
In Auswahlverfahren nach Abs. 2 Nr. 2
kann nur die Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an einem Auswahlge-
spräch auf das Dreifache der Zahl der
hiernach zu vergebenden Studienplätze
begrenzt werden. In diesem Fall entschei-
det die Hochschule über die Teilnahme
nach einem der in Abs. 3 Nr. 1 bis 4 ge-
nannten Maßstäbe oder nach einer Ver-
bindung dieser Maßstäbe.

(5) Die Hochschule regelt die Einzel-
heiten des Verfahrens nach Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 2 Nr. 2, insbesondere die Ent-
scheidung über die Auswahlkriterien,
durch Satzung.

(6) Art. 12 des Staatsvertrages gilt in
Verfahren nach Abs. 2 mit der Maßgabe,
dass auch eine Quote für Bewerberinnen
und Bewerber gebildet werden kann, die
ihre Qualifikation für den gewählten Stu-
diengang nach § 63 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 4
Satz 3 oder Abs. 6 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 31. Juli
2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Dezember 2006
(GVBl. I S. 713), erworben haben. Die
Quote ist so festzusetzen, dass die Zulas-
sungschancen des Personenkreises nach
Satz 1 nicht günstiger sind als die der
übrigen Bewerberinnen und Bewerber.

(7) Führt die Zentralstelle auf Antrag
des Landes Verfahren nach Art. 1 Abs. 2
des Staatsvertrages durch, erfolgen die
Auswahl und Verteilung der Bewerberin-
nen und Bewerber nach den für das Ver-
fahren der Zentralstelle geltenden
Grundsätzen.

(8) Abweichend von Abs. 2 und 3 wird
in Studiengängen, die den erfolgreichen
Abschluss eines bestimmten anderen Stu-
diums voraussetzen, der Grad der Qualifi-
kation durch die in der Abschlussprüfung
dieses Hochschulstudiums nachgewiese-
nen Leistungen bestimmt; die Hochschu-
len können in diesen Studiengängen
durch Satzung von den Regelungen des
Abs. 2 und des Abs. 3 Nr. 2 bis 6 abwei-
chen.
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(9) Die Hochschulen können bei Aus-
wahlverfahren in Studiengängen, deren
Studienangebot in besonderer Weise auf
ausländische Studienbewerberinnen und
Studienbewerber ausgerichtet ist, deren
Lehrveranstaltungen ganz oder zu einem
wesentlichen Teil in einer ausländischen
Sprache abgehalten werden und die zu
einem im Ausland üblichen Hochschul-
grad führen, durch Satzung von den Re-
gelungen der Abs. 2 und 3 abweichen.

§ 5

Vergabeverfahren für höhere
Fachsemester

(1) Sind in einem Studiengang an einer
Hochschule Zulassungszahlen für höhere
Fachsemester festgesetzt, werden verfüg-
bare Studienplätze von der Hochschule
an die Bewerberinnen und Bewerber ver-
geben, die die Voraussetzungen für die
Aufnahme in das betreffende höhere
Fachsemester erfüllen. Die Zahl der ver-
fügbaren Studienplätze ergibt sich für das
jeweilige Fachsemester aus der Differenz
zwischen der festgesetzten Zulassungs-
zahl und der Zahl der immatrikulierten
Studentinnen und Studenten.

(2) Ist eine Auswahl unter den Bewer-
berinnen und Bewerbern, die die Voraus-
setzungen des Abs. 1 erfüllen, erforder-
lich, so kann bestimmt werden, dass die
Studienplätze in folgender Reihenfolge
vergeben werden:

1. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für diesen Studiengang an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Staats-
vertrages endgültig eingeschrieben
sind oder waren;

2. an sonstige Bewerberinnen und Be-
werber.

(3) Sofern innerhalb einer der in Abs. 2
genannten Bewerbergruppen eine Aus-
wahl erforderlich wird, kann die Bestim-
mung der Rangfolge unter den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern nach dem Ergeb-
nis eines von der Hochschule in Anwen-
dung von § 4 Abs. 2 Nr. 2 durchzuführen-
den Verfahrens oder nach den für die
Ortswahl maßgeblichen sozialen, insbe-
sondere familiären und wirtschaftlichen
Gründen vorgesehen werden.

§ 6

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz zum Staatsvertrag über die
Vergabe von Studienplätzen vom 13. Juni
2000 (GVBl. I S. 297)1), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. Mai 2005 (GVBl. I 
S. 302), tritt mit dem Inkrafttreten des
Staatsvertrages vom 22. Juni 2006 außer
Kraft.

§ 7

Ausführung des Gesetzes

(1) Zuständige Landesbehörde nach
Art. 7 Abs. 4 des Staatsvertrages ist das
Ministerium für Wissenschaft und Kunst.

(2) Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst erlässt die
Rechtsverordnungen nach Art. 15 des
Staatsvertrages.

(3) Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst regelt durch
Rechtsverordnung

1. die Einzelheiten des Verfahrens nach 
§ 3 Abs. 4 bis 7, im Falle des § 3 Abs. 5
nach Anhörung der Hochschulen,

2. die Einzelheiten des Bewerbungsver-
fahrens einschließlich der Fristen für
zulassungsbeschränkte Studiengänge,
die nicht in das Verfahren der Zentral-
stelle einbezogen sind,

3. die Einzelheiten der Vergabeverfahren
nach § 4 Abs. 2 und 6 sowie § 5,

4. die Bestimmung der Durchführung der
Studienplatzvergabe durch die Zen-
tralstelle nach § 4 Abs. 7 und

5. die Benennung der Studiengänge nach
§ 4 Abs. 9 und den Anteil der Studien-
plätze für ausländische und staatenlo-
se Bewerber, soweit sie nicht Deut-
schen gleichgestellt sind.

§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s

1) Hebt auf GVBl. II Anhang Staatsverträge
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“ genannt)
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Aufgaben der Zentralstelle

(1) Die aufgrund des Staatsvertrages
über die Vergabe von Studienplätzen vom
20. Oktober 1972 als rechtsfähige Anstalt
des öffentlichen Rechts errichtete Zentral-
stelle für die Vergabe von Studienplätzen
(Zentralstelle – ZVS –) mit dem Sitz in
Dortmund hat die Aufgabe,

1. Studienplätze für das erste Fachsemes-
ter an staatlichen Hochschulen in Ver-
teilungsverfahren oder Auswahlver-
fahren zu vergeben (Verfahren der
Zentralstelle),

2. die Hochschulen bei der Durchführung
des Auswahlverfahrens nach Artikel 13
Abs. 1 Nr. 3 zu unterstützen,

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festset-
zung von Zulassungszahlen zu sorgen.

Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für
Deutsche sowie für ausländische Staats-
angehörige und Staatenlose, die Deut-
schen gleichgestellt sind. Deutschen
gleichgestellt sind Staatsangehörige eines
anderen Mitgliedstaats der Europäischen
Union sowie sonstige ausländische Staats-
angehörige und Staatenlose, die eine
deutsche Hochschulzugangsberechtigung
besitzen. Verpflichtungen zur Gleichstel-
lung weiterer Personen mit Deutschen
aufgrund zwischenstaatlicher Vereinba-
rungen sind zu berücksichtigen.

(2) Die Zentralstelle kann ferner auf
Antrag einzelner oder mehrerer Länder
und gegen vollständige Erstattung der
entstehenden Kosten für Hochschulen
dieser Länder besondere zentrale, auch
gemeinsame Verteilungsverfahren oder
Auswahlverfahren durchführen.

(3) Bei der Durchführung des Aus-
wahlverfahrens nach Artikel 13 Abs. 1 
Nr. 3 kann die Zentralstelle zusätzliche
Leistungen für einzelne Hochschulen auf
deren Antrag gegen vollständige Erstat-
tung der entstehenden Kosten erbringen.

(4) Die Zentralstelle kann sonstige
hochschulorientierte Dienstleistungsauf-
gaben für einzelne Hochschulen auf de-
ren Antrag gegen vollständige Erstattung
der entstehenden Kosten übernehmen.

Artikel 2

Rechtsstellung der Zentralstelle

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag oder
in den Rechtsverordnungen nach Artikel
15 nichts anderes bestimmt ist, gilt das
Recht des Sitzlandes. Die Zentralstelle gilt
für die Anwendung des Rechts des Sitz-
landes zugleich als dessen Einrichtung.

(2) Die in der Zentralstelle tätigen Be-
amtinnen und Beamten, Angestellten, Ar-
beiterinnen und Arbeiter sind Bedienstete
des Sitzlandes.

(3) Das für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerium des Sitzlandes führt
die Rechtsaufsicht und unbeschadet der
Entscheidungen des Verwaltungsaus-
schusses die Fachaufsicht über die Zent-
ralstelle.

Artikel 3

Organe der Zentralstelle

Organe der Zentralstelle sind:

1. der Verwaltungsausschuss,

2. der Beirat,

3. die Direktorin oder der Direktor.

Artikel 4

Der Verwaltungsausschuss

(1) Dem Verwaltungsausschuss gehö-
ren als Mitglieder je eine Vertreterin oder
ein Vertreter der für das Hochschulwesen
zuständigen Ministerien der Länder an.
Zu den Sitzungen des Verwaltungsaus-
schusses kann der Bund zwei Vertreterin-
nen oder Vertreter mit beratender Stimme
entsenden. Der Verwaltungsausschuss
kann weitere Personen hinzuziehen.

(2) Der Verwaltungsausschuss be-
schließt über:

1. Vorschläge für die von den Ländern
zu erlassenden Rechtsverordnungen
(Artikel 15),

2. die Einbeziehung von Studiengängen
in das Verfahren der Zentralstelle
(Artikel 8 Abs. 1),

3. die Verfahrensart (Artikel 8 Abs. 2
und 3),

4. die Aufhebung der Einbeziehung (Ar-
tikel 8 Abs. 4),

5. Anträge nach Artikel 1 Abs. 2,
6. den Haushaltsvorentwurf und die

Feststellung der Jahresrechnung (Ar-
tikel 16),

Anlage
Staatsvertrag

über die Vergabe von Studienplätzen
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7. die Zustimmung zur Besetzung der
Stelle der Direktorin oder des Direk-
tors,

8. die gemeinsame Geschäftsordnung
für sich und den Beirat sowie über die
Geschäftsordnung und die Richtlinien
für die Arbeit der Zentralstelle ein-
schließlich der Information von Studi-
enberatungsstellen sowie Studienbe-
werberinnen und Studienbewerbern,

9. die statistische Auswertung der bei
der Zentralstelle anfallenden Daten
und deren Veröffentlichung,

10. Kostenregelungen nach Artikel 1
Abs. 2 und 3.

(3) Der Verwaltungsausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Mitglieder anwesend ist. Ein Land
kann die Vertreterin oder den Vertreter
eines anderen Landes zur Ausübung sei-
nes Stimmrechts ermächtigen.

(4) Der Verwaltungsausschuss fasst
seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.
In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist
eine Mehrheit von drei Vierteln der Stim-
men der Mitglieder erforderlich. Im Falle
des Absatzes 2 Nr. 4 genügt die Mehrheit
der Stimmen der Mitglieder.

Artikel 5

Der Beirat

(1) Dem Beirat gehört je Land eine
Vertreterin oder ein Vertreter an, die oder
der von den staatlichen Hochschulen des
Landes nach Landesrecht bestimmt wor-
den ist. Die Mitglieder des Verwaltungs-
ausschusses können an den Sitzungen
des Beirates teilnehmen. Sie sind auf Ver-
langen jederzeit zu hören.

(2) Der Beirat kann Empfehlungen zu
den in Artikel 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und 9
genannten Angelegenheiten geben. Er ist
vor einem Beschluss des Verwaltungsaus-
schusses nach Artikel 4 Abs. 2 Nr. 1 bis 4
zu hören.

Artikel 6

Leitung der Zentralstelle
(1) Die Direktorin oder der Direktor

wird durch das für das Hochschulwesen
zuständige Ministerium des Sitzlandes im
Einvernehmen mit dem Verwaltungsaus-
schuss bestellt.

(2) Die Direktorin oder der Direktor
vertritt die Zentralstelle gerichtlich und
außergerichtlich und führt die Geschäfte
der Zentralstelle.

Artikel 7

Kapazitätsermittlung und Festsetzung 
von Zulassungszahlen

(1) Für die Vergabe von Studienplät-
zen in Studiengängen, die in das zentrale
Vergabeverfahren einbezogen sind, sind
Zulassungszahlen nach Artikel 15 Abs. 1
Nr. 10 und nach Maßgabe des Landes-
rechts festzusetzen. Zulassungszahl ist die

Zahl der von der einzelnen Hochschule
höchstens aufzunehmenden Bewerberin-
nen und Bewerber in einem Studiengang.
Sie wird auf der Grundlage der jährlichen
Aufnahmekapazität festgesetzt. Zulas-
sungszahlen dürfen nur für einen be-
stimmten Zeitraum, höchstens für die
Dauer eines Jahres, festgesetzt werden.

(2) Die Zulassungszahlen sind so fest-
zusetzen, dass nach Maßgabe der haus-
haltsrechtlichen Vorgaben und unter
Berücksichtigung der räumlichen und
fachspezifischen Gegebenheiten eine er-
schöpfende Nutzung der Ausbildungska-
pazität erreicht wird; die Qualität in For-
schung und Lehre, die geordnete Wahr-
nehmung der Aufgaben der Hochschule,
insbesondere in Forschung, Lehre und
Studium sowie in der Krankenversor-
gung, sind zu gewährleisten. Bei der Er-
probung neuer Studiengänge und -me-
thoden, bei der Neuordnung von Studi-
engängen und Fachbereichen und beim
Aus- oder Aufbau der Hochschulen kön-
nen Zulassungszahlen abweichend von
Satz 1 festgesetzt werden.

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität
wird auf der Grundlage des Lehrange-
bots, des Ausbildungsaufwands und wei-
terer kapazitätsbestimmender Kriterien
ermittelt. Dem Lehrangebot liegen die
Stellen für das hauptamtlich tätige wis-
senschaftliche Personal, soweit ihm Lehr-
aufgaben übertragen sind, die Lehraufträ-
ge und die dienstrechtlichen Lehrver-
pflichtungen zugrunde unter Berücksich-
tigung festgelegter Reduzierungen, ins-
besondere im medizinischen Bereich für
Krankenversorgung und diagnostische
Leistungen. Der Ausbildungsaufwand ist
durch studiengangspezifische Normwerte
festzusetzen, die den Aufwand festlegen,
der für die ordnungsgemäße Ausbildung
einer oder eines Studierenden in dem je-
weiligen Studiengang erforderlich ist. Bei
der Festsetzung von Normwerten sind
ausbildungsrechtliche Vorschriften sowie
der Ausbildungsaufwand in gleichartigen
und vergleichbaren Studiengängen zu
beachten. Die Normwerte haben eine
gleichmäßige und erschöpfende Auslas-
tung der Hochschulen zu gewährleisten;
in diesem Rahmen sind die Hochschulen
bei der Gestaltung von Lehre und Studi-
um frei. Die Normwerte werden durch
Rechtsverordnung festgesetzt. Weitere
kapazitätsbestimmende Kriterien sind ins-
besondere die räumlichen und sächlichen
Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen
aufgrund der bisherigen Entwicklung der
Studienanfängerzahl und der Zahl der
Studierenden, die Ausstattung mit nicht-
wissenschaftlichem Personal, das Verblei-
beverhalten der Studierenden (Schwund)
und die besonderen Gegebenheiten in
den medizinischen Studiengängen, insbe-
sondere eine ausreichende Zahl von für
die Lehre geeigneten Patientinnen und
Patienten.

(4) Vor der Festsetzung von Zulas-
sungszahlen legt die Hochschule der zu-
ständigen Landesbehörde einen Bericht
mit ihren Kapazitätsberechnungen vor.
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(5) Bei der Feststellung der Aufnahme-
kapazität gemäß Absatz 3 bleiben Maß-
nahmen zum Ausgleich zusätzlicher Be-
lastungen aufgrund der bisherigen Ent-
wicklung der Studienanfängerzahl und
der Zahl der Studierenden unberücksich-
tigt; sie sind gesondert auszuweisen.

Artikel 8

Einbeziehung von Studiengängen

(1) In das Verfahren der Zentralstelle
ist ein Studiengang zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt einzubeziehen, wenn für
ihn für alle staatlichen Hochschulen Zu-
lassungszahlen festgesetzt sind und zu er-
warten ist, dass die Bewerberzahl die Ge-
samtzahl der zur Verfügung stehenden
Studienplätze übersteigt, soweit nicht we-
gen der Art der Zugangsvoraussetzungen
oder der Auswahlmaßstäbe den Hoch-
schulen die Entscheidung vorbehalten
wird. In das Verfahren der Zentralstelle
soll ein Studiengang einbezogen werden,
wenn nur für die Mehrzahl der staatli-
chen Hochschulen Zulassungszahlen fest-
gesetzt sind und zu erwarten ist, dass die
Bewerberzahl die Gesamtzahl der zur
Verfügung stehenden Studienplätze min-
destens erreicht. Das Gleiche gilt, wenn
aus anderen Gründen eine zentrale Ver-
gabe der Studienplätze sinnvoll ist.

(2) Bei der Einbeziehung eines Studi-
engangs in das Verfahren der Zentralstel-
le ist insbesondere festzulegen,

1. ob für den Studiengang

a) ein Verteilungsverfahren (Artikel 9
Abs. 1) oder

b) ein Auswahlverfahren (Artikel 9
Abs. 2)

durchzuführen ist,

2. für welchen Bewerberkreis die Einbe-
ziehung gilt,

3. für welche Fälle den Hochschulen die
Entscheidung vorbehalten bleibt.

(3) In den einbezogenen Studiengän-
gen findet ein Auswahlverfahren statt, so-
fern nicht ein Verteilungsverfahren fest-
gelegt wird. Die Verfahrensart ist für je-
des Vergabeverfahren zu überprüfen. Die
Festlegung eines Verteilungsverfahrens
ist auf höchstens zwei aufeinander fol-
gende Vergabeverfahren beschränkt.

(4) Die Einbeziehung eines Studien-
gangs in das Verfahren der Zentralstelle
kann befristet werden. Die Einbeziehung
ist aufzuheben, wenn die Voraussetzun-
gen dafür entfallen sind oder ein Bedürf-
nis für eine zentrale Vergabe der Studien-
plätze nicht mehr besteht.

Artikel 9

Verfahrensarten

(1) In Studiengängen, in welchen in
den beiden vorangegangenen Semestern
alle Bewerberinnen und Bewerber zuge-
lassen werden konnten und die Zahl der
Eingeschriebenen die Gesamtzahl der zur
Verfügung stehenden Studienplätze nicht

oder nicht wesentlich überschritten hat,
soll ein Verteilungsverfahren festgelegt
werden, es sei denn, dass aufgrund tat-
sächlicher Anhaltspunkte zu erwarten ist,
dass die Zahl der Einschreibungen die
Zahl der zur Verfügung stehenden Studi-
enplätze wesentlich übersteigen wird.

(2) In Studiengängen, in welchen im
Hinblick auf die Einschreibergebnisse
vorangegangener Semester zu erwarten
ist, dass die Zahl der Einschreibungen die
Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden
Studienplätze so wesentlich übersteigen
wird, dass ein Verteilungsverfahren nicht
beschlossen werden kann, wird ein Aus-
wahlverfahren durchgeführt.

Artikel 10

Verteilungsverfahren

(1) In einem Verteilungsverfahren
nach Artikel 9 Abs. 1 werden die an den
einzelnen Hochschulen vorhandenen Stu-
dienplätze von der Zentralstelle möglichst
nach den Ortswünschen der Bewerberin-
nen und Bewerber und, soweit notwen-
dig, bis zu einem Viertel der Studienplät-
ze nach dem Grad der nachgewiesenen
Qualifikation für das gewählte Studium,
im Übrigen vor allem nach den für die
Ortswahl maßgebenden sozialen, insbe-
sondere familiären und wirtschaftlichen
Gründen vergeben.

(2) Im Verteilungsverfahren ist ein Teil
der Studienplätze ausländischen Staats-
angehörigen und Staatenlosen, die Deut-
schen nicht gleichgestellt sind, vorzube-
halten.

Artikel 11

Auswahlverfahren

(1) In einem Auswahlverfahren wer-
den die Bewerberinnen und Bewerber
nach den Artikeln 12 und 13 sowie nach
Absatz 4 ausgewählt. Bei den Bewerbun-
gen für diese Studienplätze dürfen sechs
Ortswünsche in einer Rangliste angege-
ben werden. Die ausgewählten Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden in den Fäl-
len des Artikels 13 Abs. 1 Nr. 3 von der
Hochschule zugelassen. Im Übrigen wer-
den sie den einzelnen Hochschulen mög-
lichst nach ihren Ortswünschen und, so-
weit notwendig, in den Fällen des Arti-
kels 13 Abs. 1 Nr. 1 vor allem nach dem
Grad der nachgewiesenen Qualifikation
für das gewählte Studium, in allen ande-
ren Fällen vor allem nach den für die
Ortswahl maßgebenden sozialen, insbe-
sondere familiären und wirtschaftlichen
Gründen zugewiesen. Ist danach im Ein-
zelfall keine Zulassung möglich, rückt die
rangnächste Bewerberin oder der rang-
nächste Bewerber der jeweiligen Gruppe
nach, sofern sie oder er sich für eine
Hochschule beworben hat, an der noch
Studienplätze frei sind.

(2) Den Bewerberinnen und Bewer-
bern dürfen keine Nachteile entstehen

1. aus der Erfüllung von Dienstpflichten
nach Artikel 12a des Grundgesetzes
und der Übernahme solcher Dienst-
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pflichten und entsprechender Dienst-
leistungen auf Zeit bis zur Dauer von
drei Jahren,

2. aus dem Entwicklungsdienst nach dem
Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni
1969 (BGBl. I S. 549) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

3. aus der Ableistung eines freiwilligen
sozialen Jahres nach dem Gesetz zur
Förderung eines freiwilligen sozialen
Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I 
S. 640) in der jeweils geltenden Fas-
sung oder aus der Ableistung eines
freiwilligen ökologischen Jahres nach
dem Gesetz zur Förderung eines frei-
willigen ökologischen Jahres vom 
17. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2118) in
der jeweils geltenden Fassung oder im
Rahmen eines von der Bundesregie-
rung geförderten Modellprojektes,

4. aus der Betreuung oder Pflege eines
Kindes unter 18 Jahren oder einer pfle-
gebedürftigen Person aus dem Kreis
der sonstigen Angehörigen bis zur
Dauer von drei Jahren.

(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das
55. Lebensjahr vollendet hat, wird an ei-
nem Auswahlverfahren nur beteiligt,
wenn für das beabsichtigte Studium unter
Berücksichtigung der persönlichen Situa-
tion schwerwiegende wissenschaftliche
oder berufliche Gründe sprechen.

(4) Studienplätze nach Artikel 14 
Abs. 3, bei denen die Zulassung auf den
ersten Teil des Studiengangs beschränkt
ist, weil das Weiterstudium an einer deut-
schen Hochschule nicht gewährleistet ist,
können auch durch das Los vergeben
werden.

Artikel 12

Vorabquoten

(1) In einem Auswahlverfahren sind bis
zu zwei Zehntel der zur Verfügung ste-
henden Studienplätze vorzubehalten für:

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die
die Ablehnung des Zulassungsantra-
ges eine außergewöhnliche Härte be-
deuten würde,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich
aufgrund entsprechender Vorschriften
verpflichtet haben, ihren Beruf in Be-
reichen besonderen öffentlichen Be-
darfs auszuüben,

3. ausländische Staatsangehörige und
Staatenlose, soweit sie nicht Deut-
schen gleichgestellt sind,

4. Bewerberinnen und Bewerber, die in
einem noch nicht abgeschlossenen
Studiengang die Qualifikation für das
gewählte Studium erworben haben,

5. Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits ein Studium in einem anderen
Studiengang abgeschlossen haben
(Bewerberinnen und Bewerber für ein
Zweitstudium),

6. in der beruflichen Bildung Qualifizier-
te, die über keine sonstige Studienbe-
rechtigung verfügen.

Die Quote nach Satz 1 Nr. 6 soll nur gebil-
det werden, wenn zu erwarten ist, dass
der Anteil der ihr unterfallenden Bewer-
berinnen und Bewerber an der Bewerber-
gesamtzahl mindestens eins vom Hundert
beträgt; wird die Quote nicht gebildet, er-
folgt eine Beteiligung am Verfahren nach
Artikel 13.

(2) Die Quoten nach Absatz 1 Satz 1
können für die Studienplätze je Studien-
ort oder für die Gesamtzahl aller Studien-
plätze gebildet werden. Daneben kann
bestimmt werden, dass der Anteil der Stu-
dienplätze für die Bewerbergruppen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 an der Gesamt-
zahl der Studienplätze je Bewerber-
gruppe nicht größer sein darf als der An-
teil der jeweiligen Bewerbergruppe an
der Bewerbergesamtzahl. Nicht in An-
spruch genommene Studienplätze aus der
Quote nach Absatz 1 Nr. 3 werden nach
Artikel 13 Abs. 1 Nr. 3 vergeben. Nicht in
Anspruch genommene Studienplätze aus
den Quoten nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 4, 5
und 6 werden nach Artikel 13 Abs. 1 Nr. 2
vergeben.

(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt
vor, wenn besondere, vor allem soziale
und familiäre Gründe in der Person der
Bewerberin oder des Bewerbers die sofor-
tige Aufnahme des Studiums zwingend
erfordern. Wer geltend macht, aus nicht
selbst zu vertretenden Umständen daran
gehindert gewesen zu sein, einen für die
Berücksichtigung bei der Auswahl nach
Artikel 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 besseren
Wert zu erreichen, wird mit dem nachge-
wiesenen Wert an der Vergabe der Studi-
enplätze in diesen Quoten beteiligt.

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem
Grad der Qualifikation ausgewählt.

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 werden nach den
Prüfungsergebnissen des Erststudiums
und nach den für die Bewerbung für ein
weiteres Studium maßgeblichen Gründen
ausgewählt.

(6) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 werden in erster Li-
nie unter Qualifikationsgesichtspunkten
ausgewählt.

(7) Wer den Quoten nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 6 unterfällt, kann nicht im
Verfahren nach Artikel 13 zugelassen
werden; Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 bleibt
unberührt.

Artikel 13

Hauptquoten

(1) Im Auswahlverfahren werden die
nach Abzug der Studienplätze nach Arti-
kel 12 verbleibenden Studienplätze nach
folgenden Grundsätzen vergeben:

1. zu einem Fünftel der Studienplätze an
jeder Hochschule durch die Zentral-
stelle nach dem Grad der Qualifikation
für das gewählte Studium. Qualifikati-
onsgrade, die nur geringfügig vonein-
ander abweichen, können als rang-
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gleich behandelt werden. Die Länder
tragen dafür Sorge, dass die Nachweise
innerhalb eines Landes und im Ver-
hältnis der Länder untereinander hin-
sichtlich der jeweiligen Anforderungen
und Bewertungen vergleichbar sind.
Solange die Vergleichbarkeit im Ver-
hältnis der Länder untereinander nicht
gewährleistet ist, werden für die Aus-
wahl der Studienbewerberinnen und 
-bewerber Landesquoten gebildet. Die
Quote eines Landes bemisst sich zu ei-
nem Drittel nach seinem Anteil an der
Gesamtzahl der Bewerberinnen und
Bewerber für den betreffenden Studi-
engang (Bewerberanteil) und zu zwei
Dritteln nach seinem Anteil an der Ge-
samtzahl der Achtzehn- bis unter Ein-
undzwanzigjährigen (Bevölkerungsan-
teil); für die Länder Berlin, Bremen und
Hamburg werden die sich danach erge-
benden Quoten um drei Zehntel erhöht.
Bei der Berechnung des Bewerberan-
teils werden nur Personen berück-
sichtigt, die eine Hochschulzugangs-
berechtigung besitzen, die von allen
Ländern gegenseitig anerkannt ist;

2. zu einem Fünftel der Studienplätze
nach der Dauer der Zeit seit dem Er-
werb der Qualifikation für den ge-
wählten Studiengang (Wartezeit). Zei-
ten eines Studiums an einer deutschen
Hochschule werden auf die Wartezeit
nicht angerechnet;

3. im Übrigen von den Hochschulen nach
dem Ergebnis eines Auswahlverfah-
rens. Die jeweilige Hochschule vergibt
die Studienplätze in diesem Verfahren
nach Maßgabe des jeweiligen Landes-
rechts insbesondere

a) nach dem Grad der Qualifikation,

b) nach den gewichteten Einzelnoten
der Qualifikation für das gewählte
Studium, die über die fachspezifi-
sche Eignung Auskunft geben,

c) nach dem Ergebnis eines fachspezi-
fischen Studierfähigkeitstests,

d) nach der Art einer Berufsausbil-
dung oder Berufstätigkeit,

e) nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Ge-
sprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss
über die Motivation der Bewerberin
oder des Bewerbers und über die
Identifikation mit dem gewählten
Studium und dem angestrebten Be-
ruf geben sowie zur Vermeidung
von Fehlvorstellungen über die An-
forderungen des Studiums dienen
soll,

f) aufgrund einer Verbindung von
Maßstäben nach den Buchstaben a
bis e.

Bei der Auswahlentscheidung muss
dem Grad der Qualifikation ein maß-
geblicher Einfluss gegeben werden.
Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Auswahlverfahren
kann begrenzt werden. In diesem Fall
entscheidet die Hochschule über die

Teilnahme nach einem der in Satz 2
Buchstabe a bis d genannten Maßstä-
be, nach dem Grad der Ortspräferenz
oder nach einer Verbindung dieser
Maßstäbe. Bewerberinnen und Bewer-
ber, die nach Nummer 1 oder 2 ausge-
wählt wurden, nehmen am Auswahl-
verfahren nicht teil.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
und 2 kann bei Ranggleichheit eine Ver-
bindung der Maßstäbe nach Absatz 1 
Nr. 1 und 2 vorgesehen werden.

(3) Besteht in den Fällen des Absatzes
1 Nr. 1 und 2 nach Anwendung der Ab-
sätze 1 und 2 Ranggleichheit, wird vor-
rangig ausgewählt, wer dem Personen-
kreis nach Artikel 11 Abs. 2 angehört. Be-
steht danach noch Ranggleichheit, kann
eine Entscheidung durch das Los vorge-
sehen werden.

(4) Aus den Quoten nach Absatz 1 Nr. 1
und Nr. 2 nicht in Anspruch genommene
Studienplätze werden nach Absatz 1 Nr. 3
vergeben.

Artikel 14

Verfahrensvorschriften

(1) Wer nach Artikel 13 Abs. 1 Nr. 3
von einer Hochschule ausgewählt worden
ist, wird von der Hochschule zugelassen.
Wer nicht ausgewählt worden ist, erhält
von der Hochschule einen auf die Aus-
wahl in ihrem Verfahren beschränkten
Ablehnungsbescheid. Ein Widerspruchs-
verfahren gegen Bescheide der Hoch-
schulen findet nicht statt.

(2) Die Zentralstelle ermittelt in den
Quoten nach Artikel 12 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4,
5 und 6, Artikel 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 so-
wie Artikel 11 Abs. 4 aufgrund der Be-
werbungsunterlagen nach den jeweiligen
Zulassungsbestimmungen, an welcher
Hochschule eine Zulassung erfolgen kann
und erlässt den Zulassungsbescheid.

(3) Soweit an einer Hochschule für den
ersten Teil eines Studiengangs eine höhe-
re Ausbildungskapazität als für spätere
Teile dieses Studiengangs besteht, wird
die Zulassung auf den ersten Teil des Stu-
diengangs beschränkt.

(4) Die Hochschule ist verpflichtet, die
von der Zentralstelle Zugelassenen einzu-
schreiben, wenn die übrigen Einschreib-
voraussetzungen vorliegen.

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen
Bescheide der Zentralstelle über die Zu-
lassungsanträge findet nicht statt.

(6) Beruht die Zulassung durch die
Hochschule oder die Zentralstelle auf
falschen Angaben im Zulassungsantrag,
wird sie zurückgenommen; ist die Zulas-
sung sonst fehlerhaft, kann sie zurückge-
nommen werden. Nach Ablauf eines Jah-
res ist die Rücknahme der Zulassung
durch die Zentralstelle ausgeschlossen.

(7) Die Zentralstelle ist nach Maßgabe
der Rechtsverordnungen nach Artikel 15
berechtigt, Versicherungen an Eides statt
zu verlangen und abzunehmen.

Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 13. Juli 2007 361

GVBl. 2007 I Nr. 13  10.07.2007  11:23 Uhr  Seite 361



Artikel 15

Rechtsverordnungen

(1) Die Länder bestimmen durch
Rechtsverordnungen die Einzelheiten des
Verfahrens und der dabei anzuwenden-
den inhaltlichen Kriterien, insbesondere:

1. die Verteilungs- und Auswahlkriteri-
en (Artikel 10 bis 12 sowie 13 Abs. 1
Nr. 1 und 2),

2. die Quoten nach Artikel 10 Abs. 1
und 2, Artikel 12 Abs. 1,

3. den Ablauf des Verteilungsverfahrens
nach Artikel 10,

4. die Festlegungen nach Artikel 8 
Abs. 2,

5. den Ablauf des Bewerbungsverfah-
rens, insbesondere die Fälle, in denen
Bewerbungen an die Zentralstelle zu
richten sind, einschließlich der Fris-
ten; dabei kann die Verpflichtung zur
elektronischen Antragstellung vorge-
sehen werden;

6. den Ablauf des Vergabeverfahrens
sowie die Vergabe nicht in Anspruch
genommener oder aus anderen Grün-
den frei gebliebener Plätze auch an
Bewerberinnen und Bewerber, die die
Fristen versäumt haben,

7. die Vergabe der Studienplätze nach
Artikel 11 Abs. 4,

8. die Einbeziehung und die Aufhebung
der Einbeziehung von Studiengän-
gen,

9. die Normwerte sowie die Kapazitäts-
ermittlung nach Artikel 7,

10. die Festsetzung von Zulassungszah-
len nach Artikel 7, soweit das Lan-
desrecht dafür keine andere Rechts-
form vorsieht;

11. die Gleichstellung weiterer Personen
mit Deutschen aufgrund zwischen-
staatlicher Vereinbarungen nach Arti-
kel 1 Abs. 1 Satz 4.

(2) Die Rechtsverordnungen der Län-
der nach Absatz 1 müssen übereinstim-
men, soweit dies für eine zentrale Verga-
be der Studienplätze notwendig ist.

Artikel 16

Haushalt der Zentralstelle

(1) Der Haushaltsvorentwurf bedarf
der Zustimmung der für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministerien und der
Finanzministerien der Länder mit einer
Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der
Stimmen.

(2) Das Sitzland verpflichtet sich, den
Haushalt der Zentralstelle nach den Be-
schlüssen der für das Hochschulwesen
zuständigen Ministerien und der Finanz-
ministerien der Länder in seinen Haus-
haltsplan aufzunehmen. Die Länder ver-
pflichten sich, dem Sitzland den rech-
nungsmäßigen Zuschussbetrag anteilig
zu erstatten. Der Betrag wird auf die ein-
zelnen Länder zu zwei Dritteln nach dem
Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu

einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer
Bevölkerungszahl umgelegt. Als Steuer-
einnahmen gelten die im Länderfinanz-
ausgleich zugrunde gelegten Steuerein-
nahmen der Länder. Die Steuereinnah-
men erhöhen oder vermindern sich um
die Beträge, welche die Länder im Rah-
men des Länderfinanzausgleichs von an-
deren Ländern erhalten oder an andere
Länder abführen. Maßgebend sind die
Steuereinnahmen und die vom Statisti-
schen Bundesamt für den 30. Juni festge-
stellte Bevölkerungszahl des dem Haus-
haltsjahr zwei Jahre vorausgehenden
Haushaltsjahres.

(3) Die in die Haushaltsrechnung der
Zentralstelle nicht eingehenden besonde-
ren Kosten des Sitzlandes, die im Bereich
der Verwaltungsgerichtsbarkeit und für
die Aufsicht über die Zentralstelle ent-
stehen, werden von den übrigen Ländern
dem Sitzland durch eine Pauschalzahlung
in Höhe von insgesamt 2 vom Hundert
des Erstattungsbetrages nach Absatz 2
Satz 2 abgegolten. Hierfür gelten die Be-
stimmungen des Absatzes 2 Satz 2 bis 6
entsprechend.

(4) Die Anteilsbeträge der Länder wer-
den im Laufe eines jeden Haushaltsjahres
in zwei Teilbeträgen zum 1. Januar und
zum 1. Juli nach den Ansätzen des Haus-
haltsplans fällig. Über- und Minderzah-
lungen gegenüber dem sich nach der
Jahresrechnung ergebenden Finanzbe-
darf werden bei dem zweiten Teilbetrag
des folgenden Haushaltsjahres ausgegli-
chen.

(5) Für die Bewirtschaftung der im
Haushaltsplan ausgewiesenen Einnah-
men und Ausgaben und für die Prüfung
der Jahresrechnung sind die im Sitzland
geltenden Vorschriften maßgebend. Das
Sitzland teilt das Ergebnis des Prüfungs-
verfahrens den vertragschließenden Län-
dern mit.

Artikel 17

Staatlich anerkannte Hochschulen

Staatlich anerkannte Hochschulen
können auf Antrag des Landes mit Zu-
stimmung des Trägers in das Verfahren
der Zentralstelle einbezogen werden. Die
Entscheidung trifft der Verwaltungsaus-
schuss. Öffentliche nichtstaatliche Fach-
hochschulen gelten als staatlich aner-
kannte Hochschulen im Sinne dieses
Staatsvertrages.

Artikel 18

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei
einer Bewerbung gegenüber der Zentral-
stelle vorsätzlich oder fahrlässig falsche
Angaben über die für die Vergabe der
Studienplätze maßgeblichen Daten
macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro
geahndet werden.

362 Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 13. Juli 2007

GVBl. 2007 I Nr. 13  10.07.2007  11:23 Uhr  Seite 362



(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die Zent-
ralstelle.

Artikel 19

Schlussvorschriften

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am ersten
Tag des Monats in Kraft, der auf den Mo-
nat folgt, in dem die letzte Ratifikations-
urkunde bei der Staatskanzlei des Sitz-
landes hinterlegt ist. Er findet erstmals
auf das seinem Inkrafttreten unmittelbar
nachfolgende Vergabeverfahren Anwen-
dung. Der Staatsvertrag über die Vergabe
von Studienplätzen vom 24. Juni 1999 tritt
mit Abschluss des Vergabeverfahrens
außer Kraft, das dem Vergabeverfahren
nach Satz 2 vorangeht.

(2) Dieser Staatsvertrag kann von je-
dem Land durch schriftliche Erklärungen
gegenüber den übrigen vertragschließen-
den Ländern zum Schluss eines Kalender-

jahres mit einer Frist von einem Jahr
gekündigt werden.

(3) Nach Außerkrafttreten dieses
Staatsvertrages ist die Zentralstelle auf-
zulösen. Die Bediensteten, die nicht durch
Kündigung entlassen werden können,
sind nach Möglichkeit von den Ländern
in geeignete Verwaltungsbereiche zu
übernehmen. Die Vorschriften des Sitz-
landes über die beamtenrechtlichen Fol-
gen bei Auflösung von Behörden bleiben
unberührt.

(4) Die Länder sind verpflichtet, dem
Sitzland alle in Ausführung dieses Staats-
vertrages entstehenden Aufwendungen
für Verpflichtungen, die über das Ende
dieses Staatsvertrages hinaus bestehen
bleiben, nach Maßgabe des Artikels 16
Abs. 2 zu erstatten.

(5) Über die Verwendung des der Zen-
tralstelle dienenden Vermögens be-
schließen die für das Hochschulwesen zu-
ständigen Ministerien und die Finanzmi-
nisterien der Länder mit einer Mehrheit
von jeweils zwei Dritteln der Stimmen.
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Berlin, den 22. Juni 2006

Für das Land Baden-Württemberg: Günther H. Oettinger

Für den Freistaat Bayern: Dr. Edmund Stoiber

Für das Land Berlin: Klaus Wowereit

Für das Land Brandenburg: Matthias Platzeck

Für die Freie Hansestadt Bremen: Jens Böhrnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: Ole von Beust

Für das Land Hessen: Roland Koch

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: Dr. Harald Ringstorff

Für das Land Niedersachsen: Christian Wulff

Für das Land Nordrhein-Westfalen: Dr. Jürgen Rüttgers

Für das Land Rheinland-Pfalz: Kurt Beck

Für das Saarland: Peter Müller

Für den Freistaat Sachsen: Prof. Dr. Georg Milbradt

Für das Land Sachsen-Anhalt: Prof. Dr. Wolfgang Böhmer

Für das Land Schleswig-Holstein: Peter Harry Carstensen

Für den Freistaat Thüringen: Dieter Althaus
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Aufgrund 

1. des § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Be-
stimmung von Zuständigkeiten vom 
3. April 1998 (GVBl. I S. 98), geändert
durch Gesetz vom 16. Oktober 2006
(GVBl. I S. 510),

2. des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten in der
Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I
S. 603), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 3416),

wird verordnet:  

§ 1

Zuständige Behörde nach § 5 Abs. 1
und Abs. 3 Satz 1 des Benzinbleigesetzes
vom 5. August 1971 (BGBl. I S. 1234), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), ist das
Regierungspräsidium Darmstadt.

§ 2 

Zuständige Verwaltungsbehörde für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-

nungswidrigkeiten nach § 7 des Benzin-
bleigesetzes ist das Regierungspräsidium
Darmstadt.

§ 3

Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung über die Zuständigkeit
zur Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 7 des Ben-
zinbleigesetzes vom 4. Juli 1972
(GVBl. I S. 211)1), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 6. Dezember
2005 (GVBl. I S. 802), 

2. die Anordnung über die zuständige
Behörde nach dem Benzinbleigesetz
vom 4. Juli 1972 (GVBl. I. S. 211)2), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom
6. Dezember 2005 (GVBl. I S. 802). 

§ 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach
ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2012 außer
Kraft.

Verordnung
über Zuständigkeiten nach dem Benzinbleigesetz*)

Vom 29. Juni 2007

*) GVBl. II 512-85
1) Hebt auf GVBl. II 512-58
2) Hebt auf GVBl. II 512-59

Wiesbaden, den 29. Juni 2007

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r

K o c h f ü r  U m w e l t ,  l ä n d l i c h e n  R a u m  
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Aufgrund des § 3 Abs. 2 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von
Studienplätzen vom 13. Juni 2000 (GVBl. I
S. 297), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Mai 2005 (GVBl. I S. 302), wird
verordnet:

§ 1

In den nachfolgend aufgeführten Stu-
diengängen werden zur Aufnahme von
Studienanfängerinnen und Studienanfän-
gern in das erste Fachsemester sowie zur
Aufnahme von Studierenden in höhere
Fachsemester an den Hochschulen des
Landes Hessen zum Wintersemester
2007/2008 folgende Zulassungszahlen
festgesetzt:

A. Studiengänge mit Abschluss Bachelor, Diplom, Magister oder Staatsexamen 
(ohne Lehrämter)

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Hochschule Darmstadt

Architektur 100 0 80 0 80 0 80 0

Betriebswirtschaftslehre 64 60 60 60 60 60

Biotechnologie 60 0 50 0 50 0 50 0

Chemische Technologie 60

Digital Media 102

Energiewirtschaft 65 0

Informationsrecht 35 0 30 0 30 0 30 0

Informationswissenschaft 80 0 75 0 75 0 75 0

Innenarchitektur 50 0 40 0 40 0 40 0

Maschinenbau 80 40

Mechatronik 60 0 50 0

Online-Journalismus 40 0 40 0 40 0 40 0

Soziale Arbeit 155 0 140 0 140 0

Wirtschaftsingenieurwesen 60 0 60 0 60 0 60 0

Wissenschaftsjournalismus 18 0 18 0 18 0

2. Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main

Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 40

Amerikanistik (Magister-Hauptfach) 103

Amerikanistik (Nebenfach) 60

Anglistik (Magister-Hauptfach) 115

Anglistik (Nebenfach) 62

Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen an den Hochschulen
des Landes Hessen im Wintersemester 2007/2008

(Zulassungszahlenverordnung 2007/2008)*)

Vom 10. Juli 2007

*) GVBl. II 70-247
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Biochemie 53 0

Bioinformatik 30 0

Biologie 190 0 0 0 0 0

Germanistik (Magister-Hauptfach) 179

Germanistik (Magister-Nebenfach) 133

Japanologie (Hauptfach) 96

Japanologie (Nebenfach) 26

Kognitive Linguistik 57

Kulturanthropologie (Hauptfach) 37

Kulturanthropologie (Nebenfach) 37

Medizin 401 0 362 0 290 0 251 0 251 0

Pädagogik (Diplom) 156

Pädagogik (Magister-Hauptfach) 181

Pädagogik (Magister-Nebenfach) 150

Pharmazie 74 61 61 61 61

Politologie (Hauptfach) 151

Politologie (Nebenfach) 92

Psychoanalyse (Nebenfach) 14

Psychologie (Diplom) 51 42 42 42 42 42 42 42

Psychologie (Nebenfach) 23

Rechtswissenschaft 360

Sinologie (Hauptfach) 84

Sinologie (Nebenfach) 21

Soziologie (Diplom) 135

Soziologie (Magister-Hauptfach) 135

Soziologie (Nebenfach) 145

Sportwissenschaften 125

Theater-, Film- und Medienwissenschaft 66 53 53 53 53 53 53 53

Wirtschaftswissenschaften 440 440 440 440 440 440

Zahnmedizin 96 0 75 0 75 0 75 0 75 0

3. Fachhochschule Frankfurt am Main

Architektur 73 70 70

Betriebswirtschaft 69 73 73

Betriebswirtschaft 
(deutscher und französischer Abschluss) 8

Bioverfahrenstechnik 94 0 72

International Finance 42 0 42 0 42

Pflege 31 0 60

Pflege mit Schwerpunkt Casemanagement 35 0

Pflegemanagement 0 50 0

Public Management 16 0 36

Soziale Arbeit 210 140

Wirtschaftsinformatik 79 0 72

Wirtschaftsrecht 37 36 36

4. Hochschule Fulda

Bachelor of Arts: Soziale Arbeit 0

Gesundheitsmanagement 30

Internationales Management 90

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Lebensmitteltechnologie 76

Oecotrophologie 80 0 80

Pflege 41

Pflegemanagement 21

Physiotherapie 0

Soziale Arbeit 157

Sozialrecht 49

Sozialwissenschaften
mit dem Schwerpunkt 
Interkulturelle Beziehungen 33

5. Justus-Liebig-Universität Gießen

Bewegung und Gesundheit 60

Biologie 165 0 165 0

Medizin 175 166 166 166 138 132 132 132 132 132

Ökotrophologie/
Ernährungswissenschaften 200 0 200 0

Psychologie 110 0 110 0

Wirtschaftswissenschaften 375 0

Tiermedizin 210 0 210 0 210 0 210 0 210 0

Zahnmedizin 32 29 29 29 29 29 29 29 29 29

6. Fachhochschule Gießen-Friedberg

Architektur 35 0 0 0 0 0

Betriebswirtschaft (Bachelor) 50 30 60 30 60 30

Betriebswirtschaft (Diplom) 70 40 60 40 60 40

Bioinformatik 15 0 20 0 20 0

Biopharmazeutische Technologie 15 0 20 0 20 0

Biotechnologie 20 0 25 0 25 0

Facility Management 25 0 40

Logistik 35 0 60 0 60 0

Medieninformatik 65 0 80

Medizintechnik 28 20 40 20 40 20

Orthopädie- und Rehatechnik 5 0 10 0 10 0

Wirtschaftsinformatik 70 0 80

Wirtschaftsingenieurwesen 80 50 80

7. Universität Kassel

Architektur 120 0 100 0 100 0 100 0

Biologie 70

Landschaftsplanung 84 0 80 0 80 0 80 0

Nanostrukturwissenschaft 35 0 35 0 35

Politikwissenschaft 105 0 100

Soziale Arbeit 382 0 312 0 312 0

Soziologie 133 0 130

Stadtplanung 83 0 80 0 80 0 80 0

Wirtschaftsingenieurwesen 100 0 100 0 100 0 100 0

Wirtschaftsrecht 85 0 50 0 50 0

Wirtschaftswissenschaften 390 0 320 0 320 0 320 0

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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8. Philipps-Universität Marburg

Anglophone Studies 75

Betriebswirtschaftslehre 130

Biology 150 0

Biomedical Science 62 0 60 0

Erziehungs- und Bildungswissenschaft 155

Kunst, Musik, Medien: 
Vermittlung und Organisation 70 0

Medienwissenschaft 60 0

Medizin 258 0 239 0 233 0 219 0 219 0

Medizin 
(nur vorklinischer Studienabschnitt) 148 0 134 0

Pharmazie 92 75 75 75 75 75 75 75

Politikwissenschaft (Bachelor) 150 0

Psychologie 114 0 95 0 95 0 95 0 95

Rechtswissenschaft 305

Sozialwissenschaften 130

Sprache und Kommunikation 95

Volkswirtschaftslehre 70

Zahnmedizin 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28

9. Fachhochschule Wiesbaden

Architektur 60 40 43 43 43 43 43 43

Berufsintegrierter Studiengang 
Elektrotechnik 30 0

Berufsintegrierter Studiengang 
Maschinenbau 30 0

Business Administration 80 80 80 80 80 80

Business Law 80 80 80 80 80 80

Innenarchitektur 30 30 30 30 30 30

Insurance and Finance 80 80 80 80 80

International Business Administration 50 50 50 50 50 50

Internationales 
Wirtschaftsingenieurwesen 60 0 55 0 55 0 55 0

Kommunikationsdesign 30 32 32 32 32 32 32 32

Kommunikationsdesign für Bewerberinnen 
und Bewerber ohne Hochschulzugangs-
berechtigung nach § 63 Abs. 4 Satz 4 des 
Hessischen Hochschulgesetzes in der 
Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 713) 3

Landschaftsarchitektur 50 0 50 0 50 0

Media Management 50 45 45 45 45 45

Medieninformatik 50 0 50 0 50 0

Soziale Arbeit 150 0 120

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GVBl. 2007 I Nr. 13  10.07.2007  11:23 Uhr  Seite 368



Nr. 13 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 13. Juli 2007 369

B. Studiengänge mit Abschluss Erste Staatsprüfung für ein Lehramt

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 30 0 20 0 20 0 20 0

Biologie für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 30 0 20 0 20 0

Chemie für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Chemie für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Deutsch für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 60 45 45 45 45 45

Englisch für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Englisch für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 60 45 45 45 45 45

Erdkunde für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Erdkunde für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Evangelische Religion für das 
Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Evangelische Religion für das Lehramt 
an Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Französisch für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Französisch für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Geschichte für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Geschichte für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Griechisch für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Informatik für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Italienisch für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15

Katholische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Katholische Religion für das Lehramt 
an Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Latein für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Mathematik für das Lehramt an Gymnasien 30 20 20 20 20 20 20 20

Mathematik für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen 60 45 45 45 45 45

Philosophie für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Physik für das Lehramt an Gymnasien 30 0 20 0 20 0 20 0

Physik für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 40 0 30 0 30 0

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Hauptschulen und Realschulen 40 30 30 30 30 30

Spanisch für das Lehramt an Gymnasien 20 15 15 15 15 15 15 15

Sport für das Lehramt an Gymnasien 20 0 15 0 15 0 15 0

Sport für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 40 0 30 0 30 0

Studiengang für das Lehramt an Förderschulen 80 70 70 70 70 70 70 70

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 120 98 98 98 98 98
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2. Justus-Liebig-Universität Gießen

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 60 0 60 0

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 90 0

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 105 0

Studiengang für das Lehramt an Förderschulen 130 0 130 0

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 130 0 130 0

3. Universität Kassel

Arbeitslehre für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 50

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 45 0 35 0 35 0

Biologie für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 45 0 35 0

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 90 0 80 0 80 0 80 0

Deutsch für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen 90 0 80

Studiengang für das Lehramt an Grundschulen 130 0 130 0 130 0

4. Universität Marburg

Biologie für das Lehramt an Gymnasien 60 0

Chemie für das Lehramt an Gymnasien 35

Deutsch für das Lehramt an Gymnasien 160 0

Englisch für das Lehramt an Gymnasien 105 0

Erdkunde für das Lehramt an Gymnasien 75

Ethik für das Lehramt an Gymnasien 25

Evangelische Religion für das Lehramt 
an Gymnasien 20

Französisch für das Lehramt an Gymnasien 36 0

Geschichte für das Lehramt an Gymnasien 80

Griechisch für das Lehramt an Gymnasien 5

Informatik für das Lehramt an Gymnasien 10

Italienisch für das Lehramt an Gymnasien 5 0

Katholische Religion für das Lehramt an Gymnasien 15

Latein für das Lehramt an Gymnasien 15

Mathematik für das Lehramt an Gymnasien 45

Philosophie für das Lehramt an Gymnasien 15

Physik für das Lehramt an Gymnasien 10

Politik und Wirtschaft für das Lehramt 
an Gymnasien 70 0

Spanisch für das Lehramt an Gymnasien 35 0

Sport für das Lehramt an Gymnasien 135 0

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4 5 6 7 8
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§ 2

(1) In den in § 1 aufgeführten Studi-
engängen werden Bewerberinnen und
Bewerber

1. in das erste Fachsemester nach Maß-
gabe der Vorschriften der Vergabever-
ordnung Hessen vom 30. Juni 2006
(GVBl. I S. 363) oder der Vergabever-
ordnung ZVS vom 24. Mai 2006 (GVBl. I
S. 325), geändert durch Verordnung
vom 22. Dezember 2006 (GVBl. 2007 I
S. 10), 

2. in höhere Fachsemester nach Maßga-
be der Vorschriften der Vergabever-
ordnung Hessen

zugelassen und von der Hochschule auf-
genommen.

(2) Für die nicht in § 1 genannten Stu-
diengänge an Hochschulen des Landes
Hessen bestehen keine Zulassungsbe-
schränkungen. Studienorganisatorische
Maßnahmen, die einen Studienbeginn
nur zu einem Wintersemester oder nur zu
einem Sommersemester vorsehen, blei-
ben unberührt.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft; sie tritt am 
31. März 2008 außer Kraft.

C. Studiengänge mit Abschluss Master

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4

1. Hochschule Fulda

Food Processing 15

Intercultural Communication and European Studies 24

Internationales Management 36

Public Health 13

Public Health Nutrition 21

Soziale Arbeit 0

2. Philipps-Universität Marburg

Europäische Integration und Globalisierung 40

Medien und kulturelle Praxis: Geschichte, Ästhetik, Theorie 15

Molecular and Cellular Biology 50

Organismic Biology 40

Physiotherapie 0

D. Aufbau- und Ergänzungsstudiengänge

Hochschule/Studiengang Fachsemester

1 2 3 4

1. Fachhochschule Frankfurt am Main

Wirtschaftsingenieurwesen 42 0 36

Wiesbaden, den 10. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C  o  r  t  s
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Aufgrund des § 10 Abs. 3 des Börsen-
gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2010), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. Januar 2007 (BGBl. I S. 10), in Ver-
bindung mit § 2 Nr. 2 der Verordnung
über Zuständigkeiten nach dem Börsen-
gesetz vom 6. August 2002 (GVBl. I 
S. 539) wird nach Anhörung des Börsen-
rates der Frankfurter Wertpapierbörse
und des Börsenrates der Eurex Deutsch-
land verordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung über die
Wahl der Börsenräte der Frankfurter
Wertpapierbörse und der Eurex Deutsch-
land

Die Verordnung über die Wahl der
Börsenräte der Frankfurter Wertpapier-
börse und der Eurex Deutschland vom 
16. Dezember 2000 (GVBl. 2001 I S. 72),
zuletzt geändert durch Verordnung vom
1. Juli 2004 (GVBl. I S. 244), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1

Zusammensetzung des Börsenrates der
Frankfurter Wertpapierbörse

Im Börsenrat der Frankfurter Wert-
papierbörse sind, nach Wählergruppen
und Untergruppen (Gruppen) geglie-
dert, mit folgender Sitzzahl vertreten:

1. die zur Teilnahme am Börsenhandel
zugelassenen Kreditinstitute ein-
schließlich der Wertpapierhandels-
banken

Untergruppen:

a) genossenschaftliche 
Kreditinstitute 1 Sitz

b) öffentlich-rechtliche 
Kreditinstitute 1 Sitz

c) sonstige Kreditinstitute 
einschließlich der Wert-
papierhandelsbanken 6 Sitze

2. die zur Teilnahme am Bör-
senhandel zugelassenen 
Kapitalanlagegesellschaf-
ten 1 Sitz

3. die zur Teilnahme am Bör-
senhandel zugelassenen 
Finanzdienstleistungsinsti-
tute und sonstigen Unter-
nehmen 2 Sitze

4. die Skontroführer 2 Sitze

5. die Versicherungsunterneh-
men, deren emittierte Wert-
papiere an der Börse zum 
Handel zugelassen sind 1 Sitz 

6. andere Emittenten solcher 
Wertpapiere 2 Sitze 

7. die Anleger 2 Sitze.“

2. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Zusammensetzung des Börsenrates der
Eurex Deutschland

Im Börsenrat der Eurex Deutsch-
land sind, nach Wählergruppen und
Untergruppen (Gruppen) gegliedert,
mit folgender Sitzzahl vertreten:

1. die zur Teilnahme am Börsenhandel
zugelassenen Kreditinstitute ein-
schließlich der Wertpapierhandels-
banken

Untergruppen:

a) genossenschaftliche 
Kreditinstitute 1 Sitz

b) öffentlich-rechtliche 
Kreditinstitute 1 Sitz

c) sonstige Kreditinstitute 
einschließlich der Wert-
papierhandelsbanken 6 Sitze

2. die zur Teilnahme am 
Börsenhandel zugelas-
senen Finanzdienstleis-
tungsinstitute und sons-
tigen Unternehmen 8 Sitze

3. die Anleger 2 Sitze.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Wahlausschuss setzt sich aus
einem vorsitzenden Mitglied, einem
stellvertretenden vorsitzenden Mit-
glied und drei beisitzenden Mitglie-
dern zusammen.“

b) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem
Wort „Mitglied“ die Worte „oder im
Falle der Verhinderung das stellver-
tretende vorsitzende Mitglied“ ein-
gefügt.

4. § 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 5 

Bekanntmachungen

Alle Bekanntmachungen des Bör-
senrates und des Wahlausschusses der
Frankfurter Wertpapierbörse bezie-
hungsweise der Eurex Deutschland er-
folgen durch Abdruck in mindestens
einem überregionalen Börsenpflicht-
blatt sowie durch elektronische Veröf-
fentlichung im Internet, abrufbar auf
den Internetseiten der Frankfurter
Wertpapierbörse (http://www.deut-

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Wahl der Börsenräte der 

Frankfurter Wertpapierbörse und der Eurex Deutschland*)

Vom 11. Juni 2007

*) Ändert GVBl. II 54-43
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sche-boerse.com) beziehungsweise der
Eurex Deutschland (http://www.eur-
exchange.com). Der jeweilige Börsen-
rat und der Wahlausschuss können für
die Veröffentlichung weitere elektroni-
sche Medien bestimmen.“

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Nicht wählbar ist, wer

1. Inhaberin oder Inhaber oder Mit-
glied eines vertretungsberechtig-
ten Organs eines Unternehmens
ist, das im In- oder Ausland eine
Börse oder eine börsenähnliche
Einrichtung betreibt oder im Sin-
ne von § 15 des Aktiengesetzes
vom 6. September 1965 (BGBl. I
S. 1089), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. April 2007 (BGBl. I
S. 542), mit dem Betreiber einer
Börse oder einer börsenähnli-

chen Einrichtung verbunden ist
oder

2. Mitglied der Geschäftsführung
einer Börse oder einer bör-
senähnlichen Einrichtung im In-
oder Ausland ist.“

6. Dem § 12 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt: „Dabei ist die Gültigkeit der
Stimmen zu prüfen.“

Artikel 2

Übergangsregelung

Die Zusammensetzung der im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verord-
nung bestehenden Börsenräte bleibt un-
berührt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 11. Juni 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  W i r t s c h a f t ,
Ve r k e h r  u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g

D r.  R h i e l
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Artikel 1

Aufgrund des § 37 des Hessischen Fi-
schereigesetzes vom 19. Dezember 1990
(GVBl. I S. 776), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I 
S. 674), wird verordnet:

In § 11 der Verordnung über die gute
fachliche Praxis in der Fischerei und den
Schutz der Fische vom 27. Oktober 1992
(GVBl. I S. 612), geändert durch Gesetz
vom 1. Oktober 2002 (GVBl. I S. 614),
wird die Zahl „2007“ durch die Zahl
„2008“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die gute fachliche Praxis in der Fischerei

und den Schutz der Fische*)

Vom 5. Juli 2007

*) Ändert GVBl. II 87-30

Wiesbaden, den 5. Juli 2007

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  U m w e l t ,
l ä n d l i c h e n  R a u m  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

D i e t z e l
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Aufgrund des § 28 Abs. 2 Satz 1 und 2
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch
vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022,
3023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
20. April 2007 (BGBl. I S. 554), in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 2 der Verordnung zur
Festsetzung der Regelsätze nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch vom 
19. Dezember 2006 (GVBl. I S. 764) wird
verordnet:

§ 1

Regelsätze

Die monatlichen Regelsätze in der So-
zialhilfe werden ab 1. Juli 2007 in folgen-
der Höhe festgesetzt:

1. für den Haushaltsvorstand und Allein-
stehende 347 Euro,

2. für sonstige Haushaltsangehörige

a) bis zur Vollendung des 14. Lebens-
jahres 208 Euro,

b) ab Vollendung des 14. Lebensjahres
278 Euro,

3. für Ehegattinnen und Ehegatten oder
Lebenspartnerinnen und Lebenspart-
ner, die zusammenleben, beträgt der
Regelsatz jeweils neunzig vom Hun-
dert des Regelsatzes nach Nr. 1.

§ 2

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung
vom 1. Juli 2007 in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 30. Juni 2012 außer Kraft.

Verordnung zur Festsetzung der Regelsätze
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch*)

Vom 22. Juni 2007

*) GVBl. II 34-62

Wiesbaden, den 22. Juni 2007

D i e  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r i n

L a u t e n s c h l ä g e r
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